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und Filialen in Basel, Bern, Solothurn, Neuchâtel, Lausanne, Genf usw.

Beilagen der Schweizerischen Lehrerzeitung:
lugendwohlfahrt, jährlich 10 bis 12 Nummern.

Monatsblätter für die physische Erziehung der Jugend, jährt. 12 Nummern.

Pestalozzianum, je in der zweiten Nummer des Monats.

Zur Praxis der Volksschule und Literarische Beilage, jeden Monat.

Oer Pädagogische Beobachter im Kanton Zurich, jeden Monat.

Das Schulzeichnen, jährlieh 8 Nummern.

Inhalt.
Schulleitung und Intelligenz. I. — Gesamtauffassung und

.Kinzolkenntnisso. — Neubau dos ilcchenuntorriohts. III. —
^Kant- Lohrerverein St. Collen. Heinrich B-ietmann in Mett-
Ion Schulnachrichteu. — Vereins-Mitten ungen.

Jugendwohlfahrt. Nr. 4/5.
Der pädagogische Beobachter im Kanton Zürich. Nr. 7.

Institut Dr. idimidt
Gegründet

IHN» Si. Dalle« Auf dem
Rosenberg

Primär-, Sekundär- und Handelsschule Realgymnasium,
Maturitiit. ModerneSprachen. Weitestgehende Individuali-
sierung in Erziehung und Unterricht. Charakterbildung.
Erstklassige Einrichtungen. Ausgedehnte Sport- und

Parkanlagen. Miissige Preise. 24«

— Prospekt und vorzügliche Referenzen. —

Université de HeuchOtel.
Deux cours de vacances de Français

1" du 16 Juillet au 11 Août
2' du 13 Août au 8 Septembre

Pour tous renseignements, s'adresser à 377

M. Paul Dessoulavy, Directeur.

Fi«. cOhSnCi nleichwäwiBo Schrift
erzielen Sie tel Ihren Sohülern, wenn diese nur mit der Iri EF,-
F- und M-Spitze herge- SCHULFEDER „HANST'
mit dem LSwen sohrelben. überall zu haben.

Institut J. J. Rousseau, Genève
16—81 juillet 1917 871

Cours de vacances
Psychologie de l'Enfant. Etude de la langue. Cours théoriques

et pratiques. Conférences.

Demander le programme. Taconnerie 5, Genève.

Proben etehan Ihnen gratis zur Verfügung. 82

E. W. LEO Nachfolger, Inhaber Hermann Voss, LEIPZIB-PL.

Spezialität:
Kaisers Rosenfeder, Natio-
nalfeder, Schweizer Schul-
feder Nr. 843. Englische

Stahlfedern. 69

Stets grosses Lager,
billigste Bezugsquelle.

Koller Hi Co., Bern.

Erholungsbedürftige Kinder und junge Töchter
finden In meinora am Walde sonnig und nobnlfrel gelegenen 206

Kinolerheim Oberschan (St. Galler Oberland)

liebevolle Aufnahme, Erziehung u. Individ. Unterricht. Fcrlenkinder. Beete

Referenden u. Prosp. pfgrrer Castelberg-BUrgi8ser, dip!. Lehrerin.

dasBestcund^
'GeslindestezurBereitùng ',

''von Salaten,sauren
ISpeisenundSaucen.l
\sowie aromatischen GeMnken. I

Gesunden »Kranken
ärztlich empfohJenvä

888

Neu! Hobelbänke Neu!

mit Patent „Triumph" Parallelführung

L
eignen sich am besten für 124

Handfertigkeitskurse.
Illustrierte Preislisten über sämtliche Handfertigkeit!-

werkzeugo.

Mil LACHAPPELLE
V.trnm.rk. Holzwerkzougfabrik Kriena-Luaern.

• Konferenzchronik siehe folgende Seite.

Herren- und Knaben-Bekleidungs-
haus grössten Stils

S

| Riesige Auswahl - Grosses Stofflager j

Eigene Schneiderei im Hause ss9 :

| Elegante, fertige Herren- und Knaben- |

Kleider

ECKE SEIDENGASSE und URANIASTRASSE

E. KRAUS, ZÜRICH 1
6 o/o Spezial-Rabatt för Harren Lehrer B"/o

Die Sohrlfl : Die Ntthrnalse und Ihre
Wichtigkeit zur Bluterneue-
rang versendet gegen Einsendung
von 80 Cts. in Marken der Reform-
Verlag: Sut» (Bern). 8

PIANOS
in allen Preislagen

Tausch -Teilzahlung
Miete »to

Stimmungen
Reparaturen

ZURICH 1

Vorzugspreise für Tit. Lehrersdiaft '
Alleinige Annoncen - Annahme :

Orell Füssli-Annoncen.
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ME/#
Stimmungen /js^'
Reparaturen/^
Tausch

201
y Musik-

•SV/ instrumente

jeder Art etc.

ondere Begün-

^•/ stigung IBr die tit.

Lehrersdiatt.

aus Eternitschiefer nach jedem
beliebigen Mass, mit und ohne

Gestell. 879

für Befestigung an der Wand,
in Grössen bis zu 5 rrri.

Verlangen Sie Katalog.
Jos. Kaiser, zum Aegeritor, Zug.

Telephon 1.96

![
auf dem Lande gesucht,
wenn möglich mit etwas
Pflanzland dabei.

Gef. Angaben über Preis,
frühoster Antrittstermin,
Zimmerzahl, erbeten unter
Chiffre L 384 Z an Orell
FUssli-Annoneen, Zürich.

Mitteilungen sind gef. bis Mittwoch abend, spätestens
Donnerstags mit der ersten Post, an die Druckerei
(Art. Institut Orell FUssli, Zürich, Bärengasse) einzusenden.
/e/tritn/e.sarq/m'ew JJwWcä. Heute Samstag, 5. Mai,

abends 5 Uhr, Probe im Singsaal Hohe Piome-
nade, für altdeutsches Liederprogramm. Wir erwarten
alle Sänger, besonders auch unsere heimgekehrton Wehr-
manner. Neue Sänger vor!

Das neue Idealbetriebssystom l'ür

Im Auftrag der bornisch-kant. Kom-
mission für Gemeinnützigkeit verfasst

von Fr. Krebs, Bern.
I. Teil: Vom Wert der Schulsparkassen.
II. Teil: Vom Betrieb. III. Teil: Das
neue System. IV. Teil : Von der Or*

ganisation. 357

Das System erhielt an der Schweizer.
Landesaustellung- Bern 1914 die

Silberne Uledallle.
Ferner empfohlen von den Herren :

Nationalrat Hirter, Regierungsrat
Lohner, Bankdirektor Aeilig in Bern,
t Pfarrer Walder, Präsident der
Schweiz. Gemeinn. Gesellsch. usw.

Brosch. Fr. 2.80, geb. 3.40.
Man verlange zur Ansicht.

Edward Erwin Meyer, Verlag, Aarau.

Amerika». Buchführung lehrt grand],
d. Unterrichtsbriefe. Erfolg garanl.

Verl. Sie Gratisprospekt. H. Frisch,
Bücher-Experte. ZUrlCh. 2, 68. [123

"Wer einen erstklassigen

Radiergummi
kaufen will, bestelle bei der
Aktiengesellsch. lt. A E. Huber
Schweizer Gummiwerke

Pfäffikon (Zürich)
200 Arbeiter — Gegründet 1880
Besonders beliebt sind die

Marken

jRiitli' ,RigP ,Rex<
w.loll hart ra, Tint, und

für Bloi Sohreibm*aohine

Unsere Lieferungen an
schweizerische Schulen betra-
gen jährlioh aber eine halbe
Million Stflok. 102

LfArmVmeweAor Xm/t'eA. Montag, den 7. Mai, 6 Uhr,
Übung im Grossmiinstor.

[ifÄreUtwntWMM XîV'nV'/t. Lehrer: Übung Montag, den
7. Mai, 6 Uhr, Kantonsschule. Volkstümliche Übungen,
Spiele. Alle! — Lehrerinnen: Dienstag, 8. Mai,
6 Uhr, in der Höhern Töchterschule.

iJwWcA. Lägern-
Exkursion an der Auffahrt, Donnerstag, 17. Mai. Pro-
gramm bekannt.

ZwrcA. Äwtf. LeAmwm«. Delegiertenversummlung 12. Mai,
2 Uhr, Hörsaal 101, Universität. Tr. : Jahresbericht und
Rechnung, Besoldung und Teurung, Kranken- u. Unfall-
Versicherung des S. L. V. — Anschliesseed General-
Versammlung. Behandlungsgegcnstand : Die Volkswahl
der Lehrer.

Äa«/oM(Ußr 2wcAm's<A«r Uem'w /«r /G<aieM/,a«tfa)7;«7.
Anmeldungen für den im 2. Schulquartal 1917 in Winter-
thur stattfindenden Kurs für chemische Schüler-
Übungen sind bis zum 2. Juni 1917 zu richten an
den Präsidenten des Vereins, Hrn. (J. Greuter, St. Geor-
genstrasse 30, Winterthur. (Näheres siehe unter Schul-
nachrichten in heutiger Nummer.)

Rem. Gesangprobe Samstag, 5. Mai
4 Uhr, im Konferenzsaal dor Französischen Kirche. Halb
chor: punkt 31/2 Uhr, ganzer Chor: 4 Uhr.

ScAttw'z. l erem w. Le/trermwew. Samstag,
5_. Mai, 21/4 Uhr, in Burgdorf (Zähringer) zur Gründung
eines Landesteilverbandes zwecks engeren Zusammen-
Schlusses und froher Geselligkeit. Tr.: 1. Hr. Simon
Gfeller: Vorlesen aus eigenen Erzählungen. 2. Wahlen
und Tätigkeitsprogramm. 3. Orientierung über die be-
vorstehende Aktion aller schweizer. Ahstinenzveroine.
4. Unvorhergesehenes.

Le/rm-iM? tfcs R»wte Her/ye«. Übung Mittwoch,
den 9. Mai, 5 Uhr, Turnhalle Horgen. Mädchenturnen
IL Stufe. Spiel. Neue Mitglieder willkommen!

£eAm7wmwm'w Aa.se/VtMtf. Übung Samstag, den 12. Mai,
2 Uhr, in Pratteln.

t,eAmtf«mi>eraVt Rem wwtf UmtfeittMi?. Übung Samstag,
5. Mai, 21/2 Uhr, in der Turnhalle der Knahensekundar-
schule, Spitalacker. Stoff: Volkstümliche Übungen und
Spiel. Leitung: Hr. A. Eggemann.

Ae«»r&s/too/erHr6o«. Die Frülijahrs-Zusammenkunft
fällt aus, dagegen freie Vereinigung der Konferenz-
Mitglieder auf Winzelnberg: Donnerstag, den 10. Mai,
2 Ühr. Diskussion über das Synodalthema. Sängerheft
mitnehmen

ReziVM-cw/m«,s SfecMo «. Montag, 14. Mai, 9 Uhr, im
Haidenhaus. Tr. : 1. Vorstandswahlen. 2. Zwei Nekro-
loge. 3. Referat von Hrn. a. Inspektor Kessler: Be
sprechung der Thesen Ribi.

BmVfrsfaw/erms: IVeiw/Htf««. Montag, 14. Mai, 91/2 Uhr,
Bussnang. Tr. : 1. Revision des Schulgesetzes. Herren
Schopp und Etter. 2. Nekrolog Rietmann. Hr Rüegger.

5k

Vegetarisches Sneisehaus
empfieht sich bestens. — Massige Preise.

Holbeinstrasse
(Seefeldstr. 19)

Stellvertreter gesucht.
Für den im Grenzdienst abwesenden Lehrer der

mathematisch-naturwiasenschaftlichen Fächer unserer
Realschule suchen wir auf 7. Mai einen Stellvertreter.

Anmeldungen bitten wir sofort an Herrn Realschul-
ratspräsident O. Mangold gelangen zu lassen, der auch
weitere Auskunft erteilt. 402

St. Margret/im fÄ/rmtat/, 3. Mai 1917.
Der Realschulral.

Prächtiges

I"
Oelporli ät, 52x67 cm,
nach d. im Pestalozzi-
anum befindlichen Ori-
ginale von Schoener,
kriegshalber äusserst
billig abzugeben.

Offerten unt. Chiffre
L397Z an Orell FUssli-
Annoncen, Zürich.

Der Rßttascliftr
das Universal - Instrument des
Rechnens ist durch die „Methode
Onken" jedermann zugänglich ge-
macht. Verlangen Sie sofort aus-
fülirl. Prospekt No. 37. 401

Institut On keil, Zürich*.

Erstklassiges Lehrinstitut der
deutschen Schweiz sucht für
möglichst baldigen Eintritt

Hauptlehrei' für
Naturgeschichte.

Chemie,

Geographie und

event. Mathematik
Dauernde, gut honorierte

Stellung. Offerten oder An-
fragen erbeten unter Chiffre
O F 8939 Z an Orell Füssli-
Annoncen in Zürich.

Zu kaufen gesucht
Sie erzielen Ihren Zweck

am raschesten, wenn Sie sich
bei Aufgabe solcher und an-
dorer Inserate an uns wenden

Orell Füssli-Annoncen
j) Bahnhofstr, 61, Zürich I.

Gedenktage.
6. bis 12. Mai.

6. * Ludw. Börne 1786.
* Ch. Morgenstern 1871.

f J. L. Runeborg 1877.
7.* Alb. Moser 1835'.

* Rob. Browning 1812.

f Gustav Flaubert 1880.

f Peter Hiller 1904.
8. * Réné Lesage 1668.

f Lud. Halévy 1908.
9. * Ernst Hardt 1876.

f Friedr. Schiller 1805.
10. * J.P.Hebel 17G0.

* Friedr. Gerstäcker 1816.

f Sebastian Brandt 1521.
IL* Karl Hauptmann 1858.
12. * Dante G. Rossetti 1828.

* Cesar Flaischlen 1864.

f Aug. W. Schlegel 1845.
* *

Gesundheit ist das Gefäss
jeder Tugend ; mangelt dieso,
so kannst du keine recht
fassen. /Jörne.

* *

Frühlingsglaube.
Es wandert eine schöne Sage
Wie Veilchenduft auf Erden um,
Wie sehnend eine Liebesklage
Geht sie bei Tag' und Nacht herum.

Das ist das Lied vom Völkerfrieden
Und von der Menschheit höchstem

[Glück,
Von goldner Zeit, die einst hie-

[nieden,
Der Traum als Wahrheit kehrt

[zutüek.
Wo einig alle Völker boten
Zu einem König, Gott und Hirt. :

Von jenem Tag, wo den Propheten
Ihr leuchtend Recht gesprochen

[wird.
Dann wird's nur eine Schmach

[noch geben,
Nur eine Sünde in der Welt:
Des Eigen-Neides Widerstreben,
Der es für Traum und Wahnsinn

[hält.
Wer seine Hoffnung gab verloren
Und böslich sie verloren gab,
Der wäre besser ungeboren:
Denn lebend wohnt er schon im

[Grab.
(roJJ/WecZ ATe//ec.

Nicht das Wort, der Silin
belebt. Goet/o?.

Brißlkasten

Urn. TV IF. t« V. Persönliche
Nachklänge an Dr. S. und F. Z.

gern erwartet. — Hrn. Dr. if. S.

in Korr. z. Art. über H. geht
Ihnen zu. — Hrn. Cr. /f. m /?. Art.
üb. Volkskunde gerne angen. ; he-
reits im Satz. — Hrn. Dr. 1É. //.
tu Z. Etwas aus der Praxis des
Chem, U. sehr willkomen. — Hrn.
/V il/, in //. Die färb. Wiedergabe
der beigefügt. Ulustr. ist unmögl.
— Ilm. //. A. tu G. Photogr. kommt
zurück ; wir müssen etw. zurückh.
— Hrn. G. //. tu Af. D. Leitf. für
PbyB. erscheint Ende des Monats.

Hrn.R. <« G. Üb. Besoldung»-
fragen in nächst. Nr. — Frl. ^4. A.
tu tf. Anregungen gern gewärtigt.

Frl. A/.-/f. tu IF. Was weiter
geschieht, woll. wir gern vernehm.
— AT. AT. Ein schöner Mai macht
vieles gut.



1917. Samstag, den 5. Mai Sr. 18.

SCHULLEISTUNG UND INTELLIGENZ.
EIN VERGLEICH NACH DER RANGMETHODE. Von Dr. 0. P.

SCHWARZ, BASEL.

"VTach der ausführlichen Anleitung von Binet-Simon,
1 ^ sowie nach dem von O. Bobertag neugeordneten Test-
system sind schon recht zahl- und umfangreiche Unter-
suchungen zur Feststellung des Intelligenzgrades eines
normal oder anormal veranlagten Kindes gemacht wor-
den. Alle diese Experimente dienten dazu, die Unter-
suchungsobjekte in eine Intelligenz-Altersstaffelung ein-
zureihen. Das Prüfungsergebnis war jeweilen ein be-
stimmtes Intelligenz-Alter, das dem Lebensalter ent-
weder entsprach, aber auch höher oder niedriger sein
konnte. (1. Intelligenz; I.-A. Intelligenzalter:;
l.-P. Intelligenzprüfung; I.-Q. =Intelligenzquotient.)
Ein I.-Unterschied unter Gleichaltrigen war damit nicht
aufgezeigt. Es lässt sich dies aber leicht durch eine
einfache Rechnung tun. Dividiert man das I.-A. durch
das L.-A. (Lebensalter), so erhält man den I.-Q.,
dessen jeweilige verschiedene Werte (z. B. von 0,81
bis 1,25) bei gleichem Alter der Schüler eine Rang-
aufstellung erlauben. Dies ist aber nicht der eigent-
liehe und ursprüngliche Zweck der von Binet-Simon
aufgestellten Testsysteme, anhand welcher die beiden
französischen Gelehrten einzig die Schwachsinnigen von
den Normalen zu trennen trachteten. Sie wollten neben

dem medizinischen Beweis, der sich auf das Studium
der Vererbungsanlagen und der physischen Konstitu-
tion eines Patienten stützte, gewissermassen einen päda-
gogischen Beweis. Dieser letztere sollte bei Verdacht-
fällen in der Schule zuerst von einem zur Vornahme

von Ï.-Prüfungen angeleiteten Lehrer erbracht werden.
Bei einem positiven Ergebnis folgte dann in zweiter
Linie die medizinische oder psychiatrische Diagnose.

Um die I.-Unterschiede bei Schülern von annähernd
gleichem Alter, welche nach möglichst ähnlichen Vor-
bedingungen und Grundsätzen in einer Gruppe oder
Schulklasse vereinigt sind, feststellen zu können, be-

dient man sich da und dort der Methode der Kor-
relation oder der Rangmethode. Ihre Anwendung
bedingt aber ein längeres Beisammensein mit den

gleichen Schülern, damit zuverlässige Werte, die mit-
einander in Beziehung gesetzt werden sollen, gefunden
werden können. Die Methode kam auch in unserem
Falle zur Anwendung. Ich stellte mir die Frage : „Ist
es möglich, auf Grund einer kurzen Prüfung mit einer
Reihe von bestimmten Tests eine Gradabstufung der

Prüflinge herzustellen, die ihrer wirklichen Intelligenz-
Verschiedenheit entspricht, und ist der I. Grad durch
den Rangplatz, den der einzelne erhält, zutreffend

charakterisiert?" Der Besitz einer genauen Methode
mit bewährten Tests wäre wichtig genug, und die Er-
langung derselben dürfte auch andernorts zu Unter-
suchungen drängen. Nachfolgende Arbeit soll ein Ver-
such in dieser Richtung sein. Die Anregung verdanke
ich dem baslerischen Schularzte Herrn Professor
E. Villiger.

Um nach der Binet-Simonschen Methode den

I.-Quotienten berechnen zu können, benötigt man je
nach dem Alter und den Eigenheiten des zu prüfenden
Kindes eine halbe Stunde, eine Stunde oder mehr Zeit.
Es ist praktisch unmöglich, eine ganze Schulklasse in
kurzer Zeit durchzuprüfen, um dann eine Rangliste
nach den Werten der I.-Q. aufzustellen. Es muss daher
nach einem Mittel gesucht werden, mit dessen Hilfe
ein Lehrer in kurzer Zeit sich über die I. eines Schülers
orientieren kann, gerade so wie heute Klausuraufgaben
über die Schulleistungsfähigkeit Aufschluss geben.

Zweifellos ist es für einen Lehrer, der an einer Stadt-
schule unterrichtet, wo ihm ungefähr 50 gleichaltrige
Knaben oder Mädchen anvertraut werden, besonders

am Anfang des Schuljahres wertvoll, zu wissen, welche
Schüler begabt und welche eher beschränkt sind. Im
Laufe des Jahres gestatten die mannigfachen Erfah-
rungen und Erlebnisse die unterschiedliche Begabung
in der Klasse zu konstatieren, und der Erzieher wird
seine Methoden darnach richten. Ob der Lehrer wirk-
lieh die Intelligenz des Schülers beurteilt, oder ob er
das Kind bloss nach seinen Schulleistungen taxiert,
bleibt eine offene Frage. Es ist doch eine bekannte
Tatsache, dass ein Kind, das sich in der Schule durch
Fleiss, Gewissenhaftigkeit, Sauberkeit usw. auszeichnet,
intellektuell (bedeutend) unter einem Mitschüler stehen

kann, der zwar zerstreut ist, in den Heften schmiert
und die Aufgaben nicht selten mangelhaft ausführt.
Im ersten Falle kann häusliche Nachhülfe und Auf-
sieht, im zweiten Falle häusliche Verwahrlosung die
Ursache sein. Wie schon oben gesagt, vermisst der

Lehrer am meisten bei Übernahme einer neuen Klasse

ein richtiges Bild seiner Schüler, sowohl nach der in-
tellektuellen als auch nach der moralischen Seite.

BeimKlassenwechsel suchte ich mir vor einem Jahre

unter Anwendung der Rangmethode anhand einiger
Fragengruppen einen Überblick über die intellektuellen
Fähigkeiten meiner Neulinge zu verschaffen. Nach-

folgend dargestelltes Experiment wurde durchgeführt
in einer vierten Klasse der Primarschule an 46 Schülern.

Die einzelnen Tests waren allerdings nicht so aus-

gewählt, dass man behaupten könnte, dass sie den

Anforderungen der intellektuellen Leistungen normaler
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Schüler einer bestimmten Altersstufe entsprächen. Es
wird eine Aufgabe für spätere Zeit sein, einer bestimmten
Stufe zukommende Tests zusammenzustellen. Tests
werden als brauchbar anerkannt, wenn sie von 75%
der Prüflinge richtig gelöst werden. Von grossem Vorteil
wäre es auch hier, wenn man Parallelprüfungssysteme
zur Verfügung hätte. Dann könnte man der Gefahr,
dass schon geprüfte Schüler den Kameraden Mitteilun-
gen machen, durch Anwendung eines zweiten Systems
ausweichen, welches das gleiche Resultat zeitigt. Die
Prüfung sämtlicher Schüler der Klasse war im Laufe
eines Monats erledigt. Zunächst erfolgte eine gründ-
liehe Orientierung vor der ganzen Klasse. Ähnliche
Beispiele wie die in den Prüfungsarbeiten vorkommen-
den wurden gemeinsam erörtert und gelöst. Damit
sollten störende Zwischenfragen während der Klassen-
arbeit vermieden werden. Bei derartigen Versuchen
ist es sehr wichtig, dass der Schüler eine durchaus selb-
ständige Arbeit liefere. Abschreiben soll nicht möglich
sein. Ich liess deshalb die Hälfte der Klasse unter Auf-
sieht eines Vikars zum Spiel in den Hof hinausgehen,
während die andere Hälfte die auf der Wandtafel auf-
gezeichneten Aufgaben las und löste. Nachdem auch
der Letzte und Schwächste die Aufgaben nach Ver-
mögen gelöst hatte, erfolgte der Wechsel. Durchschnitt-
lieh erforderte die Lösung einer Testgruppe 35 Minuten.
Saubere und sorgfältige Darstellung war ausdrücklich
verlangt. Die Qualifikation erfolgte natürlich bei allen
vier Arbeiten nach gleichen Grundsätzen und ohne
Rücksicht auf die Noten in den Zeugnissen.

Zweck der Untersuchung war zunächst die Auf -

Stellung einer Rangordnung unter Gleichaltrigen.
Diese Gleichartigkeit musste zuerst hergestellt werden.
Es schieden daher aus:

1. Schüler, die bei einer Arbeit aus irgendeinem Grunde
abwesend waren;

2. ältere Schüler, die dank schlechter Noten und infolge
andauernder Krankheiten ein oder zweimal sitzen
geblieben und nun mit normalbegabten Knaben
jüngeren Alters zusammen waren;

3. jüngere Schüler, die sich wegen eines Intelligenz-
vorsprungs schon in einer höheren Schulstufe be-
fanden, als ihrem Lebensalter zukam.
Für unsere Schüler am Anfang der vierten Primär-

klasse ist das Klassenalter neun Jahre. Zur Berechnung
kamen daher nur Schüler der Jahrgänge 1906 und 1907
in Betracht, im ganzen 30 Schüler.

Die Aufgaben, welche diese Schüler zu lösen hatten,
waren folgende:

Erste Prüfungsarbeit. Die Aufgabe bestand
darin, von 10 Adverbien und Adjektiven das Gegenteil
anzugeben. Gewählt wurden folgende Beispiele: 1. ge-
scheit, 2. sparsam, 3. frech, 4. teuer, 5. tapfer, 6. ruhig,
7. zärtlich, 8. froh, 9. feucht, 10. selten.

Die Auswahl stützte sich auf Erfahrungen bei früher
gemachten I.-Prüfungen. Während bei den übrigen

drei Arbeiten nur 5 Tests verwendet wurden, dehnte
ich die Zahl hier auf 10 Beispiele aus.

Das Ergebnis war folgendes:
Das Gegenteil von

gescheit gaben richtig an 29 Schüler 97%
sparsam 3

?> \0OiH11

frech 24 3 80%
teuer 28 J J 94%
tapfer „ 3 Ï io%
ruhig „ „ 11 >> 37%
zärtlich 6

J 5 20%
froh 13

5 Î 43%
feucht 24 >> 80%
selten 3

>> 10%
Als entschieden zu schwer erkennt man sparsam,

tapfer, selten. Diese Tests gehören wohl einer höhern
Altersstufe an. Mittelschwer sind ruhig, zärtlich und
froh, während frech, teuer und feucht sich als sehr
geeignet erwiesen und gescheit einem Testsystem für
ein niedrigeres Alter zuzuordnen ist. Das Ergebnis zeigt
also insbesondere, dass das Verständnis für die ab-
strakten Begriffe noch vielfach fehlt. Es wäre interes-
sant, Prüfungen mit solchen Gegenteilsbestimmungen
in grösserer Zahl und bei verschiedenaltrigen Kindern
vorzunehmen, da sich daraus sicher eine Verteilung der
lösbaren Fragen auf verschiedenen Altersstufen ergeben
würde. Es wäre das auch im Sinne einer Erweiterung
oder Verbesserung der Binet-Simonschen Stufenleiter
zu wünschen. Die Gegenteilsfragen können wohl den
in der Binetschen Leiter aufgeführten Unterschieds-
fragen gleichgestellt werden. (Fortsetzung folgt.)

GESAMTAUFFASSÜNG UND EINZEL-
KENNTNISSE.

Ohne Zweifel ist die Gesamtauffassung ganzer Sprach-
stücke, ganzer Zeichnungen ein wesentliches Hiilfs-

mittel zur geordneten Aneignung des Gedankeninhal-
tes und der Darstellungsweisen solcher Äusserungs-
formen. Allein diese Lernmethode setzt voraus, dass
die Aneignung der einzelnen Bestandteile von Sprach-
stücken und Zeichnungen bis zu gewissem Grade ohne
besondere Anstrengung, sozusagen automatisch erfolge,
wie es bei Gedichten für Erwachsene möglich, wenn
der Inhalt leicht verständlich*) und die rhythmische
Form der Aneignung förderlich ist. Diese Bedingung
ist indessen gerade beim Schulunterricht in der Regel
nicht erfüllt. Zur „guten alten Zeit" hielt man es
freilich für genügend, die Kinder Bibelsprüche und
Lieder einfach als Ganzes auswendig lernen zu lassen,
Zeichenvorlagen ohne weitere Erklärung als Ganzes
abzeichnen zu lassen. Die neuere Methodik lehrt aber,
dass der Darbietung des Ganzen, dem ausdrucksvollen

*) Ebbinghaus (Psychologie. Leipzig, Veit 1902, 8. 640) hebt
hervor, dass das Lernen in Teilen berechtigt sei, wenn die zu lernenden
Stoffe einzelne schwierige Stellen enthalten.
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Vorlesen der Spraohstiicke, der Vorweisung von Vor-
bildern zunächst die Zerlegung derselben folgen müsse,
um das Verständnis der einzelnen Sätze und Umrisse,
ihrer Beziehungen und ihres Zusammenhanges zu
sichern, weil dieses Verständnis einerseits klare Auf-
fassung des Inhaltes, anderseits richtige Würdigung
der Sprach- und Zeichenformen verbürgt. Die Ein-
prägung ganzer Sprachstücke und Zeichnungen allein
führt leicht zu oberflächlicher Aneignung der Klang-
und Lichtbilder ohne den sicheren Halt genauer Sach-
Vorstellungen und selbständiger Gedankenverbindungen.
Ohne diese freien Erzeugnisse geistiger Selbsttätigkeit
bleibt auch das Lernen zwecklos und unfruchtbar.
Statt durch regen Umtausch der Vorstellungen die
geistigen Kräfte zu mehren, werden die Vorstellungen
an tote Formen gebunden, welche sie verhindern, sich
den mannigfaltigen Wechselfällen des Lebens anzu-
passen.

Aneignung bestimmter Formen des Denkens und
der Äusserung durch Sprache, Zeichnung und Hand-
fertigkeit ist überhaupt nicht der einzige Zweck des
Lernens, nicht minder wichtig ist die Befähigung zur
wirksamen Teilnahme an dem geistigen Leben der
Menschen. Diesem Zwecke dienen Einzelkenntnisse
von Sachverhältnissen, Naturvorgängen und Gescheh-
nissen, wenn sie durch vielseitige Übungen in zweck-
mässiger Verwertung zu selbständigem Schaffen führen.
Aus diesem Grunde darf man in der Schule nicht nur
lernen, fertige Sprach- und Zeichenformen als Ganzes

zu wiederholen, sondern man muss auch lernen, Einzel-
kenntnisse, welche solchen Formen zugrunde liegen,
selbständig zu zweckmässigen Sprach- und Zeichen-
formen zu verwenden. Daraus folgt, dass sowohl die
Lernmethode der Aneignung ganzer Sprachstücke und
Zeichnungen ihren formalen, als die der Übung im
Verwenden von Einzelkenntnissen der Wort- und
Linienbedeutung ihren sachlichen Wert hat.

Gewiss bilden zusammenhängende Gesamtauffas-

sungen von Sprüchen und Liedern, Zeichnungen und
Bildern, Werten und Tatsachen einen kostbaren Schatz
nicht nur für die Kräftigung des Gedächtnisses, sondern
auch für die Pflege des Gemütes und die Lenkung des

Willens. Aber ebenso notwendig wie dieses geistige
Kapital ist auch die geistige Arbeit des Sammeins,
Ordnens und Verwendens von Einzelkenntnissen, weil
die Entwicklung des organischen und geistigen Lebens
Zustände und Begebenheiten, Sachen und Personen
meist nur in ähnlichen Verhältnissen wiederkehren
lässt, die den einzelnen zwingen, in jedem Falle nach

eigenem Ermessen zu handeln. <?.

Leben stammt nur von dem, der Leben hat! Eine
lebendige Darstellung vermag nur der Lehrer zu geben,
in dem das Dargestellte oder Darzustellende selbst lebendig
ist, d. h. in dem es ein Gegenstand der Wertschätzung ist,
ein Objekt, bei dem er etwas zu fühlen vermag. (U'rafe.

Pflanzen heisst es, und jedes Stück Boden ausnützen
im Interesse des ganzen Volkes.

Bundespräsident Dr. NcAaßAew (29. April 1917.)

NEUBAU DES RECHENUNTERRICHTS. Dr.x.w.
III. Die Lehrform. Die heute im Rechenunterricht

angewendete Lehrform erfährt von Kiihnel die schärfste
Verurteilung. Hören wir seine Anklagen und seine Urteile.
Neben dem Katechismusunterricht ist von jeher der
Rechenunterricht das klassische Gebiet der fragend-ent-
wickelnden Lohrform gewesen. Die „gute Entwicklung
einor Rechenlektion" war das Kennzeichen des vorzüglichen
Lehrers. Nun haben die letzten Jahre und Jahrzehnte auch
auf diesem Gebiet eine Umwertung aller Werte herbei-
geführt; die fragend-entwickelnde Lehrform hat die stärksten
Angriffe erfahren müssen, und zwar mit Recht. Es müssen
ihr folgende Vorwürfe gemacht werden:

1. Sie verschliesst den Kindern den Mund. Mit tausend
Fragen kam das Kind zur Schule, aber dort hioss es: Warte,
bis du gefragt bist! Und die Kinderfrage verstummte, und
die kindliche, freie Erzählung dazu, und mit ihr alles Gute
und Erfreuliche und Begehrenswerte, was damit zusammen-
hängt, wie z. B. dies, dass das Kind Gelegenheit hätte, in
seinem Dialekt sein Herz auszuschütten und dadurch seine
Sprachfertigkeit zu üben, oder dass der Lehrer tiefe Blicke
tun könnte in die sich ihm erschliessende kleine Seele, in
ihren Entwicklungsstandpunkt auf den verschiedensten Ge-
bieten, in ihre Bedürfnisse nach Fortschritt und Wachstum,
in die Hemmungen, mit denen das einzelne zu ringen hat;
oder dass der Lehrer in Wechselwirkung treten könnte mit
dem Reichtum an Bildern und Phantasien und Wünschen,
oder auch mit dem Mangel an alledem, der ihm in der ein-
zelnen Kindesseele entgegentritt, dass er infolge dieser Er-
kenntnisse ganz anders als bisher die Entwicklung fördern
könnte. Kühnel bestreitet auch, dass der Lehrer das eine
Mal die Kinder sich frei aussprechen lassen, das andere Mal
aber die fragend-entwickelnde Lehrform anwenden könne.
Es sei das unmöglich, weil der heutige Lehrergeist oder
Schulgeist mit dem freien Aussprechen der Kinder un-
vereinbar sei; denn die Frageform sei geradozu Gift für ein
freies Sichorgehen. Kinder, die mehr als zwei Jahre Frage-
form gewohnt sind, kann man überhaupt kaum mehr um-
gewöhnen. Solohes Umgewöhnen dauert Jahre lang und
erfordert die volle Intelligenz und sittliche Energie eines
zielbewussten Lehrers.

2. Die fragend-entwickelnde Lehrform wendet sich an
zu wenig Schüler. Wohl gilt die Frage der ganzen Klasse,
aber haben wir nicht schon genugsam beobachtet, wie die
eifrigsten und fleissigsten, nach vergeblichem Bemühen
daran zu kommen — denn bei vierzig und mehr haben
immer die Schwachen das Vorrecht — resigniert die Hände
sinken lassen und dann zu stiller aber unerlaubter Tätigkeit
übergehen, sei es auch nur, dass sie ihren eigenen Gedanken
nachhängen. Un wie andererseits von den Schwächern eine
ganze Anzahl dennoch nicht mitkommen kann oder nur
stückweise, dass aber solche manchmal die Hand heben,
um nicht daran zu kommen; denn das strenge Lehrerauge
gleitet über die Reihen und weiss den herauszuholen, der
sich nicht meldet. Und dass die Sache nur deswegen klappt
und als lückenloser Fortschritt erscheint, weil der schlaue
Lehrer seine Fragen so einzurichten weiss, dass er jedem
bloss eine Wenigkeit zumutet, dem Begabten etwas mehr
und dem Schwachen beinahe nichts, pädagogisch ausge-
drückt: die Fragen nach ihrer Schwierigkeit zu verteilen
weiss! Ist nicht damit schon ohne weiteres zugestanden,
dass die grössere Menge von der Hälfte des Gedanken-
ganges freiwillig oder unfreiwillig dispensiert ist! Die Be-

fähigten, weil ihnen die Sache zu langweilig ist, die Schwä-
ehern, weil sie nicht mitkönnen. Auch nimmt die Frage
den Kindern Arbeit ab; denn in den Fragen ist die Antwort
schon enthalten; sie regt den Schüler nicht zum Nachdenken
an. Die Fragen sollen von den Dingen und Verhältnissen
gestellt werden.

3. Die Frage unterbindet die Zielbewusstheit des

geistigen Tuns. Auch durch sogenannte logisch geordnete
Fragen wird der Schüler nicht zum logischen Denken, das
identisch sein muss mit kritischem Denken, geführt. Dazu
kommt noch, dass das logische Denken, dessen Entwicklung
man mit den Frageketten befördern will, dem Kinde noch
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gar nicht oder nur wenig verständlich ist. Auch ist das
Tempo unseres Denkens, zumal die Nervenbahnen bei uns
schon ausgeschliffen und die Gedankengänge schon mechani-
siert sind, ein viel rascheres als beim Kinde. Wenn das
Kind mittelst der von uns Erwachsenen gedachten und
vorbereiteten Fragenkette von einem Gedanken zum andern
geführt wird, so kann es nicht zu gleicher Zeit dem Inhalt
der Frage seine Aufmerksamkeit zuwenden, um sie zu
beantworten und zudem noch dem innern Zusammen-
hang der Fragen nachgehen, um sich des logischen Weges
bewusst zu werden und logisch, denken zu lernen. Wer
behauptet, dass ihm seine Kinder recht gut den logischen
Gang einer Fragenkette hintereinander anzugeben wtissten,
der lebt in der Selbsttäuschung, dass er eine reproduzierte
Vorstellungsreihe für; logisches Denken hält. Er mag in
seiner Fragenkette einige fürchterliche logische Schnitzer
hineinschmieden und dürfte sehen, dass die Kinder auch
diese getreu wiederholen, wenn sie mit der nötigen Ruhe
und Autorität vorgetragen worden sind. Die Kinder werden
die vom Lehrer gestellten Fragen im gewünschten Sinne
beantworten, da dieser gewünschte Sinn in der Regel der
Frage selbst oder andern Anzeichen zu entnehmen ist; das
Kind weiss sich da recht gut zu helfen. Von Zielbewusstheit
des Denkens aber in dem Sinne, dass sich ein Gedanke
lückenlos an den andern reiht, eine Handlung, eine Tat an
die andere, ist aber keine Rede. Die Fragerei kann die Ziel-
bewusstheit des Denkens nicht fördern, ja sie wird sie oft
sogar verhindern. Indem sie nämlich Nachsagen für logisches
Denken und das feinfühlige Erraten der gewünschten Ant-
wort für Zielbewusstheit hält und jenes erste diesem zweiten
gegenüber bevorzugt, fördert sie jenes und verhindert dieses.
Denn der Glaube an den Besitz der Wahrheit hat noch immer
das Suchen nach ihr verhindert, bei Kleinen und bei Grossen.

4. Die Frage überträgt die Unehrlichkeit des Fragenden
auf die Kinder. Das ist jedenfalls der härteste Vorwurf,
den man der fragend-entwickelnden Lehrform machen
kann. Kühnel begründet ihn folgendermassen : Es ist doch
sinnlos, dass einer fragt, der es sicher weiss, und einer ge- :

fragt wird, der es — wenigstens öfters — nicht weiss. Dabei
muss beachtet werden, class der Gefragte nicht etwa in der
Täuschung lebt, der andere wisse es nicht und glaube, es
von ihm, dem Gefragten, erfahren zu können; vielmehr ist
sich der Gefragte dessen bewusst : Der andere will dich
jetzt prüfen und bei der geringsten Abschweifung „hinein-
senken". Jedes ehrliche Kind, das seinen eigenen Gedanken
einen Augenblick nachhing und sich nicht zur Antwort
meldete, muss ein solches Verfahren so auffassen. Damit
erscheint die Lehrerfrage zunächst als eine Unfreundlich-
keit. Da aber sonst im Leben nur der fragt, der etwas
nicht weiss und gerne wissen möchte, so erscheint diese
Lehrorfrage als eine Unehrlichkeit, an die man sich
einfach zu gewöhnen hat, zu gewöhnen hat wie an manche
andere Schullüge, z. B. die, dass im höchsten sittlichen
Pathos gelehrt wird : Du sollst deinem Nächsten helfen und
ihn fördern in allen Leibesnöten, dass aber im Gegensatz
dann streng verboten ist, den Nachbar abschreiben zu
lassen oder ihm vorzusagen, obwohl man ihn damit gege-
benenfälls vor empfindlicher Strafe bewahrt. Die Kinder
werden nun freilich diese Unehrlichkeit nach und nach
gewohnt, sogar ohne sich des sittlichen Gegensatzes bewusst
zu werden, weil ihr Wahrheitsgefühl und ihr sittliches Urteil
noch nicht so weit entwickelt sind. Sie werden so gewöhnt,
dass sie diese Unehrlichkeit auch in ihrem eigenen Verhalten
annehmen, wenigstens im Verkehr mit dem Lehrer. Sie
antworten auf die Fragen des Lehrers nicht, was Herz und
Verstand zu antworten hätten, sondern das, von dem sie
vermuten, dass es der Lehrer wünscht. Kühnel sagt, dass
er die Erfahrung gemacht habe, dass Kinder, die an die
Lehrerfrage gewöhnt werden, ohne jede Ausnahme diese
innere Wahrhaftigkeit nicht kannten, wenigstens in Schul-
dingen, sondern erst in längerer, liebevoller, zielbewusster
Umgewöhnung dazu erzogen werden mussten. Er ersucht
um Nachprüfung und betont, dass allerdings guter Wille
dazu gehört, der sich völlig unvoreingenommen weiss nach
der einen wie nach der andern Seite. Insbesondere gehört
auch das Bestreben dazu, es zu verstehen.

Trotz dieser Anklagen will Kühnel freilich die Lehrer-
frage nicht aus der Schule verbannt wissen; aber er ver-
langt, dass jede Lehrerfrage unbedingt innerlich wahr sei,
d. h. der Lehrer soll tatsächlich die Antwort auf seine Frage
nicht wissen. Solche Fragen lauten : Wie kommst du zu
dieser Meinung? Was hast du dir vorgestellt? Wie denkst
du dir die Sache weiter? Wenn man diesen strengen Mass-
stab an sich legt, im Unterrichtsgespräch nur das zu fragen,
was man nicht weiss und tatsächlich vom Kinde zu erfahren
wünscht, dann bildet und fördert man auch das kindliche
Wahrheitsgefühl. Ausserdem könnten etwa noch Prüfungs-
und Übungsfragen in Betracht fallen. Doch meint Kühnel,
dass auch diese sich recht wohl entbehren lassen, und wer
die Fragerei sich abgewöhnen wolle, tue gut daran, auch
diese zu unterlassen. Dafür soll aber die Kinderfrage
im Unterricht weitesten Spielraum einnehmen. Sie soll von
unten auf in allen Stunden so gepflegt werden, dass das
starke Pflänzchen, als welches wir sie beim Schulbeginn in
Empfang nehmen, nicht verkümmert, sondern freudig
wächst, sich ausbreitet und Früchte bringt. Aber es muss
Gelegenheit haben, sich auszubreiten. Wir lehren das Kind,
beim Thema zu bleiben, wir regen es an, seine Fragen zu-
nächst an sich selbst zu richten, seine Fragen zu zergliedern,
sie teilweise zu beantworten und sich dann mit dem Teil,
für den die sachliche Unterlage zur Antwort fehlt, an den
Lehrer zu wenden.

Das Forschen nach einer bessern Lehrform gibt uns
einen Ersatz der unedlen Lehrerfrage an die Hand. Wir
finden, ihn, wenn wir uns überlegen, welchen Zweck die
Lehrerfrage letzten Endes hat, Sie soll Arbeit sans toss
sein. Mit dieser Einsicht gewinnen wir aber zugleich die
richtige äussere Form des Arbeitsanstosses. Es ist das die
Aufforderung. Sie muss überall an die Stelle der
Frage treten. Zunächst, weil sie innerlich wahr ist. Wieviel
ist 12-18? ist im Munde des Lehrers innerlich unwahr;
denn er weiss es. Rechne 12 • 18 ist innerlich wahr. Wer
den Unterschied dieser Formen nicht fühlt, der bleibt viel-
leicht ein tüchtiger Schulmeister, ein Erzieher wird er in
seinem Leben nie. — Die Aufforderung ist auch meist
kürzer, zumal im Rechnen. Ergänzt zu 100: 76, 82, 17!
Rechne 5 Prozent von 400 Fr.! Stelle dir die Sache vor!
Frage, wenn du etwas nicht weisst! Diese Aufforderungen
zeigen auch noch, wie nach und nach diese Arbeitsanstösse
zurücktreten und sich verringern zugunsten eigener Arbeits-
anstösse, die das Kind sich selbst gibt. Die Aufforderung
ist auch viel leichter und daher dem Zweck der Sache viel
vollkommener angepasst als die übliche Entwicklungsfrage.
So ist z. B. die Frage: Bei welchem Volke haben wir schon
eine ähnliche Sitte kennen gelernt? zu ersetzen durch die
leichtere Aufforderung: Erinnert euch einer ähnlichen
Sitte! Oder: Denkt an ähnliche Erscheinungen! Die Auf-
forderung ist weiter, freier als die Frage. Sie quält den
Lehrer nicht, aber auch nicht das Kind. Sie gibt ihm viel-
mehr Veranlassung zu geistiger Umschau und kann darum
dem Ideal eines Arbeitsanstosses entsprechen, das nun
allgemein so ausgedrückt werden kann: Fahre fort mit
deiner Gedankenarbeit! Auch daraus geht ohne weiteres
hervor, dass mit der Zeit auch die Aufforderung sich über-
flüssig macht und der Lehrer im idealen Unterricht vielfach
nur dabei sitzt, und dass der idealste Unterricht — der
selbstverständlich nie verwirklicht wird — der sein mlisste,
dass der Lehrer lange Zeit, vielleicht Stunden lang, über-
haupt nichts zu sagen brauchte, höchstens am Schlüsse:
Das habt ihr gut gemacht! So müsste die geistige Arbeit
vonstatten gehen. So Kühnel. (Fortsetzung folgt.)

KANT. LEHRERVEREIN ST. GALLEN.
II. Besoldungsfrage. Hr. Öfeli, Wittenbach,

beantragte, es seien an vei'heiratete Lehrer bis 2000 Fr.
Gehalt Teuerungszulagen von 12 % (statt 10 %) des be-
zogenen Gehaltes auszurichten; Hr. Schöbi, Lichtensteig,
schlug für diese Kategorie von Lehrern vor 200 Fr. für Ver-
heiratete und 100 Fr. für Ledige; Hr. Schwarz, St,Gallen,
empfahl Festhalten an der Skala; Hr. Hardegger, St
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Gallon, möchte diese Skala als Minimalforderung betrach-
ton. Hr. Britt, Rorschach, beantragte Erhöhung der Kin-
demilagen auf 35 Fr. (wie für die kantonalen Angestellten
bewilligt); Hr. Kanter, Rapperswil, stellte den Antrag, es
seien Kinderzulagen von 35 Fr. an Lehrer bis zum Gehalto
von 3500 Fr. auszurichten; Hr. R. Bosch, St. Gallen, be-
antragte, die von der Kommission vorgeschlagenen Ansätze
sollen sich für alle Lehrer der betr. Stufo auf dio obere Grenze
der Skala beziehen (also z. B. Lehrer mit 1700, 1800, 1900,
2000 Fr. sollen lo, bezw. 5% von 2000 Fr. erhalten). In
der Abstimmung wurden die Anträge der HH. Bosch und
Kantor angenommen, desgleichen, unter Ablehnung des

Antrages öfeli, die von der Kommission vorgeschlagene
Skala. Im weitern stimmte die Versammlung folgenden An-
trägen zu: 1. Die heutige Delegiertenversammlung heisst
Namens der st. gallischen Lehrerschaft in allen Punkten das
Vorgehen dor Kommission des K.L.V. hinsichtlich der Er-
Wirkung von Teuerungszulagen gut. 2. Sie ermächtigt die
Kommission zu allen rochtlichen Schritten, die dem zu er-
strebenden Ziele zuführen. 3. Die Besprechung der eigent-
liehen Gehaltsfrage wird auf den Lehrertag, der nach der
Demobilisierung der 6. Divisio i stattfinden soll, verschobon.
Für den Lehrertag stehen nach den Ausführungen des Hrn.
Wettenschwiler folgende Anträge in Aussicht : Erhöhung des

gesetzlichen Gehaltsminimums für Kandidaten 1700 Fr., für
definitiv patentierte Lehrer 2000 Fr. (Lehrerinnen fünf Sech-
stol dieser Ansätze).

Hr. Mauchlo, Reallehrer, St. Gallen, begann seine

Ausführungen über die neuen Statuten dor kant. Lehrer-
pensionskasse mit dem Hinweise, dass diese nicht rück-
wirkend sind, dass also für die vor dem 1. Januar 1917 pen-
sionierten Lohrer die alten Statuten angewendet werden.
Der Kreis der Teilhaber an der Kasse ist erweitert worden
(vollbeschäftigte Turn-, Hauswirtschafts- und andere Fach-
lehrerinnen, die Lehrerinnen geistlichen Standes an den
Primarschulen von Wil und Altstätten). Bei Austritten aus
dem kant. Schuldienste werden, wenn der Reservefonds sich

zu bilden begonnen hat, künftig bis 50% der geleisteten
Personalbeiträge zurückerstattet ; Lehrer, die in eine andore
kantonalo Stellung gewählt werden, mit der-ebenfalls eine
Pensionskasse verbunden ist, erhalten das ihrem Übertritts-
alter entsprechende Deckungskapital zurück. Die erhöhten
Lehrerbeiträge würden eine Vertretung der Lehrerschaft in
der Pensionskommission wohl rechtfertigen. Neu ist die

Bestimmung über den versicherungstechnischen Einkauf
(1—230%), ebenso über die Invalidenrente. Letztere ist für
Lehrer bis zum 41. Altersjahr günstiger als früher, für Lehrer
im 42. Altersjahr gleich hoch wie nach den alten Statuten;
iler 43jährige Lehrer hingegen erhält nach den neuen Sta-
tuten nur 912 statt 920 Fr., der 44jährige 936 statt 960 Fr.,
der 45jälirige 960 statt 1000 Fr. Zum Widerspruch heraus-
fordert die Bestimmung des Art. 13, dass auf die in diesem

Artikel behandelten Pensionen (Witwe 400 Fr., Kinder je
150 Fr.) die Hinterlassenen nur Anspruch haben, „wenn die
Frau nicht mehr als 15 Jahre jünger ist als der Mai n.
Die Ansicht, dass diese Hinterlassenen überhaupt keine
Pension erhalten, trifft zwar nach der erziehungsrätlichen
Interpretation nicht zu; aber sie erhalten trotz der erhöhten
Prämien der neuen Statuten nur die kleinern Pensionen der
alten Statuten. Darin liegt eine Rechtsverkürzung, die

umso härter wirkt, als sie auch die Kinder trifft.
Hr. Erziohungsdirektor Heinr. Scherrer wies auf die

versicherungstechnische Berechtigung der zitierten Bestim-

mung des Art. 13 hin. Wenn den Hinterlassenen die er-
höhten Pensionen hätten bewilligt werden sollen, wären
höhere Prämien nötig gewesen. In privaten Versicherungen
wird nur ©ine (die erste) Frau versichert, für die zweite und
dritte müssen Nachzahlungen geleistet weiden. Die Sta-

tuten der Pensionskasse der Lehrer sehen von Nachzahlungen
ab, machen aber dafür die gerügte Einschränkung. In erster
Ehe kommen übrigens Altersdifferenzen von über 15 Jahren
höchst selten vor. Die Einschränkung würde also nur zweite
und dritte Ehen treffen, und da kann man sich vorsehen.

Hr Schönenberger wies diesen Ausführungen gegenüber
darauf hin, dass sich die Einschränkung nur finanziell, nicht
aber moralisch rechtfertigen lasse und dass Nachzahlungen

der Einschränkung vorzuziehen gewesen wären. Einstimmig
fassto die Versammlung folgende Resolution: „Dio heutige
Vorsammlung beauftragt die Kommission, zu geeigneter Zeit
bei Hrn, Lanilammann Heinr. Scherrer in Sachen der
Witwonponsionon nochmals vorzusprechen und im weitern
alle geeigneten Rechtsmittel anzuwenden, um die Härten
in Art. 13 betr. Witwen- und Waisonpension zu beseitigen."
Daraufhin wurden die neuen Statuten des K.L.V. nach
einigon orientierenden Bemerkungen des Vorsitzenden ein-
stimmig genehmigt. In der Umfrage erinnerte Hr. Wetten-
schwiler daran, dass der Hülfskasse-Beitrag von 1 Fr.
bis 1. August einzuliefern ist. Auf eine Anfrage von Hrn.
Hardegger, St. Gallon, teilte der Vorsitzende mit, dass
zwei Kommissionsmitglieder an der Buchser Tagung der
Festbesoldeten teilgenommen haben, dass aber die Kom-
mission diese Angelegenheit noch nicht habe behandeln
können. Für den Anschluss des K.L.V. wäre ein Beschluss
des kant. Lehrertages nötig. Hr. Reallohrer Bischof,
Kirchberg, machte eine Anregung betr. Lehrstellenaus-
Schreibung in Tagesblättern. Der Vorsitzende sagte
Prüfung der Angelegenheit durch die Kommission zu, da in
der Tat zu verlangen ist, dass die Ausschreibungen allen
Lehrern bekannt worden. Am Bankett warf Hr. Vorsteher
J. J. Führer einen Blick auf die letzten fünfzig Jahre
st. gallischen Schul- und Lehrerlebens; er frischte Erinne-
rungen auf aus seiner vor 25 Jahren mit Hrn. Brasscl be-

gonnenen Tätigkeit für die Einigung der st. gallischen Lehrer;
or gab der Freude über die derzeitige zielbewusste Vereins-
leitung Ausdruck und wünschte dem K.L.V. ein herzliches
Glückauf zu seiner weiteren Entwicklung. Hr. Arne, Ober-
uzwil, gedachte dankbar der Gründer des K.L.V., besonders
der grossen Verdienste des Hrn. Führer und ermunterte
die Kollegen lebhaft zu emsiger Weiterbildung, dio für die
Wirksamkeit und das Ansehen des Lehrerstandes von gross-
ter Bedeutung ist. Der Präsident, Hr. Schönenberger,
versicherte dio Versammlung, dass die Vereinsleitung stets
in Liebe und Treue der Lehrerschaft dienen wolle, und er-
sucht alt und jung um tatkräftige Mitarbeit.

Die Versammlung hat unter der gewandten Leitung des

Hrn. Schönenberger einen vorzüglichen Verlauf genommen.
Die letzten 25 Jahre haben die st. gallische Lehrerschaft

enge zusammengekittet und ihrer Organisation eine Be-
deutung verschafft, die höchst erfreulich ist. Die früheren
konfessionellen und politise en Zänkereien sind verstummt.
Man fördert das, was allen frommt und ehrt ehrliches Streben
auch beim Gegner. Vorurteilo sind verschwunden und haben

gegenseitigem Vertrauen Platz gemacht. Die Einsicht, dass

unsere Stärke in der Organisation und im einträchtigen Zu-
sammenhalten liegt, scheint allgemein geworden zu sein und
hat, wie die Versammlung zeigte, dem einzolnon, wie der
Gesamtheit den Rücken gestärkt. Man ist massvoll in den

Forderungen, aber man getraut sich, zu denselben zu stehen
auch wenn sie höhernorts vielleicht nicht gerne entgegen-

genommen werden. Nur eine solche charaktervolle Haltung
ist des Lehrerstandes würdig und wird ein Segen werden

für die Zukunft. Alle Hochachtung vor der ausserordent-
liehen Arbeitskraft und der unentwegten Selbständigkeit
unserer Vereinsleitung, die es wahrlich verdient, dass alle
Sektionen, Spezial- und Bezirkskonferenzen, wie von ein-
zelnen stammenden Anregungen und Beschlüsse durch sie

begutachtet und event, an die Oberbehörde geleitet werden.

Die Zahl ist eine gewaltige Macht. Sie lehrt uns Dinge
meistern, die wir mit andern Mitteln nicht erfassen und er-
kennen können. Die Zahl stellt uns das Weltgebäude, das

Naturleben, die Menschheit in ihrem Sein und Tun, in ihrer
Macht und Ohnmacht, das Verhältnis der Völker und Staaten

zu einander, das innere staatliche Leben und das Schaffen

und Leisten der einzelnen Volksschichten und Persönlich-

keiten in erfassbaren Massen und Grössen vor das Auge.
Was nicht gezählt werden kann, unmittelbar oder in seiner

Wirkung, kann auch gegen anderes nicht abgeschätzt und

mit anderem nicht in Vergleich gestellt werden, kommt für
unser sicheres Erkennen, Urteilen und Schliessen nicht in
Betracht. ïews (Deutsche Schule.)
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f HEINRICH RIETMANN IN METTLEN.

f Heinrich Kietmann.

Im Jahre 1866 zog
der für seinen Beruf
begeisterte zwanzig-
jährige Lehrer, eben
aus dem Seminar
Kreuzlingen entlas-
sen, in dem stillen
Bauerndorfe Mettlen
ein, um die damals

noch ungeteilte
Schule zu überneh-
men. Wie hätte der
strebsame, vielseitig

talentierte junge
Mann ahnen können,
dass dieser erste
Wirkungskreis auch
sein einziger sein
werde. Volle 50 Jahre
hat er, allen ehren-
vollen Anerbietungen
zum Trotz, auf seinem
Posten ausgeharrt,
und wie hat er diesen

Posten ausgefüllt!
Davon zeugen die

Amtes und Berufes zu nehmen. Dafür schulden wir ihm
grossen Dank. «-

0
0 Schulnachrichten 0

0

mancherlei Ehren, die dem Jubilaren im Juli letzten Jahres
erwiesen wurden, das bewies die in jener Gegend kaum je ge-
sehene allgemeine Beteiligung des Volkes, als am 15. April
seine sterbliche Hülle zum Grabe geleitet wurde. Es war, als ob
ein ganz Grosser gestorben wäre. Aber ist es nicht etwas
Grosses, seine Kraft, sein ganzes Wesen in den Dienst der
Jugend und des Volkes zu stellen? Freilich, wer so mit Leib
und Seele Lehrer ist, wie es Heinrich Rietmann war, wer es so
wie er versteht, mit dem Volke und für das Volk zu leben,
für den ist das Dorf ein dankbares, ja ein ideales Arbeitsfeld.
Die Anhänglichkeit der Jugend und die Achtung des Volkes
gibt ihm sichern Rückhalt, die Stille und Einsamkeit des
Dorfes führt ihn zu innerer Sammlung und Festigung, sie
weckt in dem strebsamen Manne aber auch den Drang und
das tiefinnerste Bedürfnis, sich andern mitzuteilen, den Ver-
kehr mit Gleichgesinnten und Berufsgenossen zu suchen,
sich an ein Ganzes anzuschliessen. Ob H. Rietmann seine
musikalische Begabung den Dorfgenossen und Vereinen zur
Verfügung stellte, ob er in Vorträgen und Referaten seiner
Überzeugung beredten Ausdruck gab, ob er am Sarge Ver-
storbener ein Gebet sprach, immer war er mit ganzer Seele
dabei. Sein Wort galt etwas, und seine nie ermüdende Ar-
beitskraft und sein Arbeitswille wurde zunutze gezogen von
seinen Kollegen, die ihn in Schulvereinen und Konferenzen
durch alle Uhrenämter aufsteigen Hessen bis zum Präsiden-
ten der Synode, von Behörden, die ihn zum Experten bei den
Rekrutenpriifungen und zum Mitglied der Seminarausichts-
kommission beriefen, von Zeitungsredaktionen, die seine
überzeugungstreuen, von sonnigem Humor durchflochtenen
Artikel gerne veröffentlichten. Welch kühner Wurf war es,
durch Aufführung von vaterländischen Volksschauspie-
len das vom Verkehr abgelegene Mettlen durch Jahre hin-
durch zum Wallfahrtsort der Schulen und der Bevölkerung
im weiten Umkreise zu machen! Unsere junge Lehrergone-
ration kennt in Rietmarin nur den durch Lebenserfahrung ge-
milderten, sorgfältig abwägenden Führer und Berater. In
jiingern Jahren aber ist er nicht selten mit Feuereifer für
das eingestanden, was er als gut und recht erkannt hatte,
und einem gelegentlichen offenen Kampfe ging er nicht aus
dem Wege. Ein Flämmchen dieser Begeisterung blieb zeit-
lebens glühen; wie oft nahm der alternde Mann den eiristiin-
digen Weg zur Eisenbahnstation unter die Ftisse, um einer
Sitzung, einer Besprechung, einer Versammlung beizuwoh-
nen. Ein ruhiger Lebensabend war dem Rastlosen nicht ver-
gönnt. Auf Ende 1916 nahm er den Rücktritt aus dem
Schuldienst und am Tage nach Ostern verschied er im Alter
von 71 Jahren. — Lehrer Heinrich Rietmann in Mettlen hat
sein redlich Teil dazu beigetragen, das Ansehen unseres

Hochschulwesen. Die Stiftungsfeier der Hochschule
Zürich (18. April) wurde durch einen Studentenchor ein-
geleitet. In seiner Rektoratsrede ,,Zur Psychologie der
Tiere" ging Prof. Dr. Zschokke von den Beobachtungen
über das Verhalten der Tiere aus, um den Grenzen zwischen
der instinktiven Handlung und psychomotorischen Tätigkeit
näher zu treten. So stark und sicher bei Tieren gewisse
Sinne sind, so ist doch von einer „erkennbaren Weiter-
entwicklung der geistigen Fähigkeiten im allgemeinen nichts
bekannt." Die Wissenschaft führt zu wesentlich keiner
andern Auffassung des Geisteslebens der tierischen Kreatur,
als sie bisher in der allgemeinen Anschauung galt. Wohl weist
der anatomische Bau auf eine lückenlose Phylogenesis des

Nervensystems hin; die Gesetze der Aufnahme, Leitung und
Transformation der Energien, sowie die Reaktionen bleiben
dieselben bei Mensch und Tier; die fundamentalen Funk-
tionen der Psyche, die Empfindung, das Gedächtnis und die
gedanklichen Vorstellungen, sowie die Stimmungen können
auch dem Tiere nicht abgesprochen werden. Aber -die Vor-
stellungsketten bleiben bei ihm beschränkt und vor allem
fehlt ihm die Sprache. Die mit vielen Einzelzügen belegte
Rede fesselte das Interesse bis zu Ende. — Die Mitteilungen
beschränkten sich auf die Bekanntgabe der Preisaufgaben
für das Jahr 1917—1918 (Philos. Fakultät 1 : Die Namen der
Waldbäume in den romanischen Sprachen; phil. Fak. 2:
Es ist die Theorie der von H. Weber im Falle der kom-
plexen Multiplikation aufgestellten Teilungskörper der
elliptischen Funktionen zu entwickeln; in einzelnen Fällen
sind solche Teilungskörper zahlenmässig zu berechnen) und
die Ernennung des Hrn. Bundesrat Müller in Bern zum
Ehrendoktor der juristischen Fakultät. Dem Jahres-
bericht der Universität, der in schöner Ausstattung bei
Orell Füssli (62 S. 1 Fr.) erscheint, ist die erwähnte Rekto
ratsrede beigedruckt. Er enthält die üblichen Mitteilungen
über die Zahl der Professoren, der Studierenden, der Promo-
tionen und die Neuerungen im Üniversitätsunterricht. Die
Witwen- und Pensionskasse der Professoren, die an Witwen
7678 Fr., an Pensionsbeiträgen 17,954 Fr. ausrichtete, ver-
mehrte ihr Vermögen um 77,020 Fr. Der Fonds für wissen-
schaftliche Forschung, der für Spezialuntersuchungen
13,000 Fr. ausgab, ist auf 458,500 Fr. gewachsen. Zu einem
Legat von 10,000 Fr., der Erben des Hrn. H. C. Bodmer,
kommt ein solches von Oberst Meister mit 5000 Fr, Das
Hülfswerk für internierte Studierende und Lehrer hat bis
jetzt gegen 8000 Bücher versandt und dafür 15,000 Fr. aus-
gegeben. Der bestehende Saldo (4000 Fr.) ist angesichts der
Aufgabe sehr bescheiden. Eine Neuerung bringt der Jahres-
bericht, indem er dem Lebensbild der verstorbenen Pro-
fessoren (Kleiner, Schulthess, v. Schulthess-Recliberg,
Weiler) auch deren photographisches Bild in schöner Wieder-
gäbe beifügt. Der Hochschulverein tagte in der neuen
Zentralbibliothek, deren Einrichtung männiglich belobt
wurde. Für Anschaffungen verschiedener Institute wurden
3900 Fr. bewilligt. Die statutengemäss zurücktretenden
Mitglieder des Vorstandes wurden ersetzt durch die HH.
Prof. Dr. E. Bosshard (Pölyt.), Stadtpräsident Nägeli,
Rektor Hünerwadel, Winterthur, Bezirksrichter Hess und
P. Römer. — Hr. Prof. Dr. J. Schollenberger tritt auf
Ende des Semesters von der Professur für Bundesstaats-
recht an der Universität Zürich zurück.

Lehrerwahlen. Bern, Gymnasium für Zeichnen: Hr.
O. Gloor von Leutwil; Progymnasium : Hr. Dr. H. Müller von
Bern. Sekundärschulen: Wimmis: Hr. Em. Wymann von
Sumiswald. Zollikon: Hr. R. Schlatter in Dörnten. —
Primarschulen: Hausen a. A. : Hr. R. Fluck von Wildberg;
Rossau: Hr. R. Hürlimann, V.; Volketswil: Hr. O.Herr-
mann, V.; Gottshaus: Hr. Theophil Stäheli von Schochers-
wil; Zuben: Hr. Walter Frey von Herrenhof; Roggwil:
Hr. Paul Schwank von Landschlacht. — Büsserach: Hr.
Alfr Zuber von Bellach; Aeschi : Frl. Mel. Meier von Soloth.
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Bern. Als P riinarlehrer (-Lehrerinnen) wurden dieses
Krühjahr patentiert a) aus der städtischen Mädchenschule 49
b) der Neuen Mädchenschule 23; c) vom Seminar Hindelbank
28; d) vom Oberseminar 47; e) vom Privat-Seminar Muri-
stahlen 19; f) Seminar Pruntrut 15; g) Lehrerinnenseminar
Üclomont 19; h) Mädchensekundarschule Pruntrut 5; i)Mäd-
chensokundarschule St. Immer 9 Lehrkräfte. Dass die neun
Bildungsanstalten für den Kanton zu viele Lehrkräfte aus-
bilden, wird mehr als klar sein; aber jede Anstalt will eine
grosse Zahl Schüler (Schülerinnen) haben, und so kommt
es, dass zu wenig gefragt wird, ob sie auch Beschäftigung in
ihrem Beruf finden. — Die beiden Sekundärschulen Ober-
hofen und Hilterfingen vereinigen sich^zu einer vier-
klassigen Sekundärschule.

Örnubünden. In einer Versammlung dor Arbeitslehre-
rinnen hielten Frl. Hermann, Chur, und Frl. Schärer aus
Zürich Lehrübungen, an die sich ein Referat der Zürcher
Arbeitsschulinspektorin über die Entwicklung des Arbeits-
Unterrichts und dessen Methodik schloss. Frl. Schärer trat
lebhaft für die Reform des Unterrichts ein, die nach Mass
(am Kinde) und für die praktischen Bedürfnisse arbeitet.

Luzern. Der „Kaufmännische Verein Luzern"
feierte vor kurzem das Jubiläum seines 50 jährigen Bestehens.
Er gab bei diesem Anlasse eine Gedenkschrift heraus, die
einen wertvollen Einblick in die Entwicklung des kauf-
männischen Bildungswesens in der Stadt und im Kanton
Luzern gewährt und auch für weitere Kreise von Interesse
sein dürfte. Der rasche Aufschwung von Handel und Ver-
kehr rief in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
einem Bedürfnis nach besserer kaufmännischer, fremd-
sprachlicher und allgemeiner Bildung. Nachdem andere
Schweizerstädte mit dem Beispiel vorangegangen waren,
gründete 1867 eine Gruppe strebsamer junger Männer, die
dem Handels- und Verkehrsfache angehörten, den „Verein
junger Kaufleute". Eine Fortbildungsschule, eine Bibliothek
und ein Lesesaal waren die drei Institute, die der neue Verein
vorläufig ins Leben rief. Die Mitgliederzahl und die der Teil-
nehmer an den Unterrichtskursen wuchs von Jahr zu Jahr.
Eine gründliche Verbesserung erfuhr das Unterrichtswesen
im Jahre 1881 durch Schaffung einer Unterrichtskommission,
Einführung eines Lehrplanes, strengere Kontrolle des Unter-
richtes und Strafbestimmungen gegen nachlässige Schüler,
Das Jahr 1890 brachte wiederum eine Neugestaltung des
Vereins im allgemeinen und seines Unterrichtswesens im
besondern. Die Kurse wurden zu einer eigentlichen Fort-
büdyngsschule mit Tageskursen für die Handelsfächer er-
weitert, was die Anstellung eines besondern Handelslehrers
zur Folge hatte. Beiträge des Bundes, des Kantons, der
Stadt, der Gesellschaft für Handel und Industrie ermöglich-
ten dem Vereine, seine Schulanstalt in der verbesserten Form
weiterzuführen. Im Jahre 1892 wurde die Stelle eines
Rektors der kaufmännischen Fortbildungsschule geschaffen
und 1896 die kaufmännische Lehrlingsprüfung eingeführt.
Da mit dem Anwachsen der Schülerzahl und der Unterrichts-
kurse die Lokalfrage immer schwieriger wurde, so sah sich
der Verein, der inzwischen seinen Namen in „Kaufmänni-
scher Verein Luzern" umgetauft hatte, in die Notwendigkeit
versetzt, ein eigenes Heim zu gründen. Dieser bezog denn
im Jahre 1899 sein neuerbautes Vereinshaus an der Franken-
Strasse mit Schulzimmern und Lesesaal. Ein grosses Ver-
dienst erwarb sich der Verein ferner beim Zustandekommen
des kantonalen Lehrlingsgesetzes. Er schuf sodann 1906
ein Aktuariat für Standesfragen (Ferien, Sonntagsruhe,
Gehaltszahlungen während des Militärdienstes, Wohlfahrts-
einrichtungen). Seit 1908 veranstaltet der Verein Vorträge
über verschiedene Wissensgebiete zur Weiterbildung seiner

Mitglieder, deren Zahl heute das Tausend überschritten hat.
Die geschmackvoll ausgestattete Festschrift bietet nicht bloss
ein Bild der Entwicklung von Handel und Verkehr in unserer
Stadt, sondern zeigt auch das freudige Emporblühen einer

segensreichen Schulanstalt.
— Die 82. Jahresrechnung der Witwen- und Waisen-

kasse der Primär- und Sekundarlehrerschaft schliesst mit
einem Vermögensstand von Fr. 462,788.51. An alten Nutz-
Messungen (100) wurden Fr. 3062.50, an Pensionen (7 Wit-
wen, 12 Waisen) 3430 Fr. ausbezahlt. Die Jahresprämien

von 405 Mitgliedern (je 45 Fr.) machten 18,225 Fr. aus; eben-
soviel leisten die Gemeinden. Die Zinsen brachten 18,658Fr.
ein. Den Gesamteinnahmen von Fr. 55,698.05 stunden die
Ausgaben mit Fr. 8192.80 gegenüber.

— Mit grossem Erfolg ist in Luzern ein Volksschauspiel,
Rütli, Text von Tli. Bucher (Zyböri), Musik von F. Bühl-
mann, dreimal zur Aufführung gelangt. Auf der Rütliwiese
reihen sich patriotische Bilder auf, welche Gegenwartssorgen
und historische Erinnerungen verbinden und durch eine
glückliche Verwendung von Dialektgedichten eine gute Wir-
kung erzeugen. Etwa 150 Kinder und 30 Erwachsene spielen
mit. Die reizenden Bilder werden durch die flotte Musik, in
der hübsche, volkstümliche Melodien liegen, zusammen-
gehalten. Die Aufführung ist gut einstudiert, die Jungen
sprechen, singen und musizieren frisch, und zum Schluss
vereinigt sich die ganze Schar zu einem eindrucksvollen,
farbenfreudigen Gesamtbild. Hr. Bühlmann darf mit seinem
Erfolg befriedigt sein.

Solothurii. Wie die Sol. Ztg. mitteilt, hat Hr. Dr. O.
Waldenweiler seine Entlassung als Vorsteher der pädag.
Abteilung der Kantonsschule eingereicht. — An der Kan-
tonsschule wird ein freiwilliger Kurs (eine Stunde in der
Woche) für Hebräisch eingerichtet und Hrn. M. Haller, in
Herzogenbuchsee, Privatdozent in Bern, übertragen. Der
juristische Kurs wird wieder aufgenommen und von Hrn.
Gerichtspräsident Affolter geführt. Der Unterricht an der
4. Kl. der Lehrerbildungsanstalt der Kantonsschule bleibt
weiterhin eingestellt (Mobilisation); die Lehramtskandi-
daten hatten bei Beginn des Schuljahrs (26. April) nicht ein-
zurücken, sich dafür aber auf I. Mai zur Übernahme von
Schulen bereit zu halten. Nach Entlassung der sol. Truppen
wird Zeit und Dauer des Ergänzungskurses bestimmt werden.

— Der Armenerziehungsverein Lebern,, hatte letztes
Jahr 73 Pfleglinge in Obhut : 30 in Anstalten, 24 in Familien,
19 in der Lehre. Leider machten die Lehrlinge dem Vorstand
viel Mühe durch ihr Betragen. — In der Gemeinde H. gab die
sexùelle Aufklärung in der Schule (2. und 3. Schuljahr) zu
Einsprachen Anlass.

Zürich. Der Kanton^ hatte EndeM916 eine Gesamt-
schülerzahl von 81,923, d. i. in Primarschulen 64,818, Se-
kundarschulen 11,649, Mittelschulen 3441, an der Hoch-
schule 1916, Blinden- und Taubstummenanstalt 99. Dazu
kamen in Privat-Schul- und Erziehungsanstalten 9686
Schüler: Gemeindekindergärten 3778, Privatschulen 3563,
Evangelische Schulen und Privatinstitute 2245. In beson-
dern Erziehungsanstalten waren 422 Kinder; in Anstalten
für physisch und geistig anormale Kinder 289. In der Pri-
marschule zählte das erste Schuljahr 9906, das sechste Schul-
jähr 8898 Schüler; von den Schülern der 7. und 8. Klasse
hatten 3010 resp. 2040 Ganzjahralltagschule, 775 resp. 678
nur Winteralltagsschule. Die Sekundärschulen zählten
neben 6213 Knaben 5436 Mädchen. Die dritte Klasse wurde
nur von 1961 Schülern (892 Mädchen) besucht, während die
erste Klasse 5167, die zweite 4521 Schüler hatte. Von den
26,159 Schülerinnen der Mädchenarbeitsschule waren 2790
in der dritten Primarklasse, 5305 in der Sekundärschule. Bei
den Absenzen steht der Bezirk Zürich mit 14,6 auf den Pri-
mar- und 10,5 auf den Sekundarschüler obenan; der Bezirk
Pfäffikon mit 8,2 auf einen Primarschüler, Uster mit 7 Ab-
senzen auf einen Sekundarschüler am bessern Ende der
Reihe. Von 1931 nicht beförderten Primarschülern blieben
623 in der ersten Klasse, 361 in der zweiten, 403 in der dritten,
327 in der vierten, 196 in der fünften, 45 in der sechsten, 6 in
der siebenten Klasse sitzen. Die Sekundärschule wies zu
Anfang des Schuljahres 746, am Ende der ersten Klasse 204,

am Ende der zweiten Klasse 74, zusammen 1024 Schüler
zurück. Die allgemeinen Fortbildungsschulen für Kna-
ben hatten im Sommer 143, im Winter 852 Schüler; die
Mädchenfortbildungsschulen schlössen Sommer- und Winter-
semester mit 2214 und 4230 Schülerinnen. Den Knaben-
handarbeitsunterricht besuchten 6973 Schüler (Kartonage
4119, Hobelbank 1578, Modellieren 451, Metallarbeiten 487,
Schnitzen 322, Naturholzarbeit 16).

Von den 354 öffentlichen Primarschulen hatten 188 (un-
geteilte) nur eine Lehrkraft; von den Sekundärschulen mit
384 Klassen waren 43 ungeteilt (ein Lehrer). Eine ungeteilte
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Schule hatte über 80, 6 ungeteilte und 7 geteilte Schulen
zwischen 70 und 80, 14 ungeteilte und 56 geteilte Schulen
zwischen 60 und 70 Schülern. Es sollten also 84 neue Lehr-
stellen geschaffen werden, um die Schülerzahl unter 60 zu
halten, was noch immer eine sehr ansehnliche und tatsäch-
lieh zu hohe Zahl ist. Uber dem Gang der Primär- und Se-
kundarschulen wachten 1344 Primär-, 864 Sekundär- und
163 Bszirksschulpfleger, die 19,290 Schulbesuche machten,
wozu noch 9492 Besuche der Frauenkommissionen (2619 Mit-
glieder) kommen.

Die Staatsausgaben für das gesamte Erziehungs-
wesen beliefon sich auf Fr. 8,387,801.60. Die Hauptposten
entfallen auf die Primarschule 3,000,327 Fr., die Sekundär-
schule 1,068,998 Fr., Universität 683,379 Fr., Kantonsschule
620,206 Fr., Technikum 331,378 Fr., Seminar in Küsnacht
138,134 Fr., Mädchen-Arbeitsschule 414,173 Fr. Schulbauten
400,081 Fr., Vikariatsentschädigungen 336,623 Fr., Ruhe-
gehalte 186,711 Fr., Witwen- und Waisenstiftung der Volks-
schullehrer 222,404 Fr. usw. An Lehrerwohnungen leistet
der Staat 386,377 Fr., an die Unentgeltlichkeit der Schul-
materialien 166,669 Fr., Knabenhandarbeitsunterricht
14,069 Fr., Fremd-Sprachen-Unterricht 8476 Fr. ,allg. Fort-
bildungsschule 42,415 Fr., Stipendien an Sekundarschüler
8050 Fr.

Die Zahl der Lehrkräfte betrug 2241: Primarschule
1357, Sekundärschule 384, Blinden- und Taubstummen-
anstalt 16, Mittelschulen 1320, Hochschule 164. An Privat-
schulen wirkten 123 Lehrer, 268 Lehrerinnen (181 Kinder-
gärtnerinnen) und 20 Arbeitslehrerinnen.

— Der kantonal-ztircherische Verein für Knaben-
handarbeit veranstaltet, die Genehmigung der General-
Versammlung und die Subventionierung durch die Behörden
vorbehalten,, in Winterthur einen Kurs für chemische
Schüler Übungen. Als Kurszeit werden in Aussicht ge-
nommen: die drei letzten Tage der Sommerferien (9. bis
11. Aug.), acht Samstag-Nachmittage bis zu den Herbst-
ferien und die drei ersten Tage der Herbstferien (15.—17. Ok-
tober), doch bleibt die endgültige Festsetzung dem Kursleiter
in Verbindung mit den Kursteilnehmern vorbehalten. Ein
Kursgeld wird nicht erhoben. Der Kurs, der für Primär-
und Sekundarschullehrer vorgesehen ist, wird geleitet von
Hrn. Fr. Rutishauser, Sekundarlehrer, Zürich 6. Er be-
zweckt die Ausbildung der Lehrer für eigentliche Schüler-
Übungen, wie auch für Demonstrationsversuche; im Zu-
sammenhange damit kommen Diskussionsthemata zur Be-
sprechung und werden industrielle Anlagen besucht. An-
meidungen sind bis zum 2. Juni 1917 zu richten an den Prä-
sidenten des Vereins, Hrn. U. Greuter, Lehrer in Winter-
thur, St. Georgenstr. 30, der auch jede weitere Auskunft
gerne erteilt.

Deutschland. Der Verein Berliner Volksschullehre-
rinnen besprach jüngst die Stellung der Lehrerin in der
Schule und fasste darüber folgenden Beschluss : Der Verein
B.V.L. tritt dafür ein, dass die Behörde die verheiratete
Lehrerin in besondern Notfällen im Amte lässt und ihr dann
weitgehende Rücksichten gewährt, dass sie die Lehrerinnen,
die wegen Verheiratung ihr Amt aufgeben müssen, für den
Verlust ihrer Ansprüche auf Ruhegehalt entschädigt. Der
Verein B.V.L. erklärt sich aber gegen die allgemeine Auf-
hebung der Verheiratungsklausel in der Anstellungsurkunde
der Lehrerinnen. Er befürchtet durch sie eine Verflachung
der Erziehungsarbeit der Volksschule, einen weitern Verfall
des deutschen Familienlebens, eine Herabminderung des
Standesansehens, einen Verlust für die Bevölkerungspolitik
sowie die Gediegenheit des Staatswesens und sieht in der
überlieferten Forderung nach persönlicher Uneingeschränkt-
heit eine Gefahr für die Jugend.

England. Der Schatzmeister des englischen Lehrer-
Vereins hat einen ansehnlichen Geldverkehr zu besorgen:
die Jahresbeiträge der Mitglieder machten 1916 nicht
weniger als 1,153,650 Fr. Die Ausgaben erforderten a) für
die allgemeine Verwaltung 385,025 Fr., b) für Rechtsschutz
130,625 Fr., c) für Parlaments-Ausgaben 26,225 Fr., d) in
den Reservenfond 71,175 Fr., e) für Anstellungsanstände
48,600 Fr., f Pensionsfond 20,000 Fr., g) in die Wehrstands-
kasse 310,750 Fr. usw. Die verschiedenen Fonds machen

3,417,700 Fr. aus, was im letzten Jahr eine Vermehrung um
558,425 Fr. bedeutet. Der Hauptanteil entfällt auf die
Wehrstandskasse (Unterhaltungsfond Sustentation Fund),
deren Bestand auf 2,310,650 Fr. gestiegen ist, was für die
Zeiten eines Streiks (dazu gilt der Fond) eine ansehnliche
Sicherung bedeutet. Ausser diesen Kassengeschäften hat
der Quästor des Vereins die Kriegssammlungen für die
belgischen Lehrer, für Lehrer an der Front und für invalide
Lehrer (Kriegshülfsfond von 2,431,700 Fr.) zu verwalten.

T t tafol I Grub (App.) starb am 21. April a. c.
' I a. Lehrer und a. Gemeindehauptmann J.

Heinrich Lanker. 1835 in Rehetobel geboren, bildete er
sich in der Zellwegersehen Lehranstalt in Gais zum Primär-
lehrer aus, wirkte als solcher zwei Jahre in Glarus, von 1859
bis 1871 an der Dorfschule in Grub (App.), 1871 trat er vom
Schuldienste zurück, betrieb ein Stickereifabrikations-
geschäft, von 1872—1884 war er Gemeindehauptmann und
Kantonsrat, daneben Mitglied der Schulkommission, Zivil-
Standsbeamter und Vermittler, von 1884—1903 Wirt und
Besitzer des Hotel „Falken" in Frauenfeld. Den Rest des
Erdendaseins, das ihm Freud und Leid in Fülle brachte, ver-
lobte der Verstorbene teilweise in der ihm lieben Gemeinde
Grub (App.), wo er nun, nachdem ihn der Tod ins bessere
Leben gerufen hat, .in Friedhofs stillen Gründen zur ewigen
Ruhe gebettet wird. J. Heinrich Lanker war ein beliebter
Lehrer, ein pflichtgetreuer und geachteter Amtsmann. Ehre
seinem Andenken, a. — Am 27. April starb in St. Gallen Hr
Dr. Emil Arbenz, früher Lehrer und Rektor der Kantons-.,
schule. Er war am 22. Jan. 1848 in Andelfingen geboren.
Am wissenschaftlichen Leben in St. Gallen hatte er hervor-
ragenden Anteil. Die Herausgabe von Vadians Briefwechsel
war ein Werk mühevoller Gelehrten-Arbeit. In den Neu-
jahrsblättorn und in Vorträgen des historischen Vereins be-
arbeitete er eine Reihe von Fragen aus der Reformations-
zeit. Als Professor der alten Sprachen wirkte er von 1872
an der. Kantonsschule, von 1891 bis 1899 war er als Nach-
folger Dr. Kaisers Rektor der Schule. Seit seinem Rücktritt
vom Lehramt lebte er als treuer Aktuar des historischen Ver-
eins seinen geschichtlichen Studien, worüber er noch kürzlich
sich vernehmen liess. —- 62 J. alt starb in Zürich (28. April)
Hr. Dr. Heinrich Schneebeli von Rutschwil, von 1878
bis 1908 Lehrer, von 1898 an Direktor der landwirtschaftl.
Schule im Strickhof < —, Am 1. Maientag erlag im Kantons-
spital einem langen Leiden Hr. Robert Wettstein, Sohn
von Seminardirektor Wettstein, Zeichenlehrer an der In-
dustrieschule Zürich. Er war 1863 geboren, durchlief das
Seminar und die kunstgewerbliche Abteilung des Techni-
kums Winterthur, um dann in Paris seine Kunststudien
(Prof. Gérome) fortzusetzen. Im Zeichnen und Malen er-
warb er sich an der Ecole des Beaux Arts höchste Auszeich-
nungen. 1891 wurde er als Nachfolger Werdmüllers zum
Zeichenlehrer der Industrieschule gewählt. Anregend, in
höchster Gewissenhaftigkeit, persönlich von grösster Be-
scheidenheit erfüllte er seine Lehraufgabe mit Hingebung
und Erfolg, daneben seiner Kunst lebend, getreu und klar,
in gesunder Realistik die Natur im Bilde wiedergebend.
Leider versagte ihm eine zu früh sich zeigende Krankheit die
volle Ausnützung seines künstlerischen Könnens.

Eriiolungs- und Wanderstationen. Mit dem Ertrag der
diesjährigen Ausweiskarte, der nur wenige Mitglieder die
Annahme verweigerten, ist der Fonds für die Kur-Unter-
stützungskasse auf 50,000 Fr. t ngestiegen. Damit ist die
Möglichkeit gegeben, den Kredit für Kur-Unterstützungen
künftig von 1200 auf wenigstens 2000 Fr. zu erhöhen, was
bei der Zahl und Dringlichkeit der eingehenden Hiilfsgesuche
sehr erwünscht war. Wir danken allen Mitgliedern für ihre
Unterstützung und bitten sie, das Institut der Erholungs-
und Wanderstationen, d. i. die Ausweiskarte (1 Fr.), welche
die Vergünstigungen für Bergbahnen, Sehenswürdigkeiten
usw. gewährt, auch den jungen Kollegen und solchen Amts-
brüdern zu empfehlen, die „noch nichts davon gehört" haben.

Kunstmuseum in Luzern (Rathaus) von Mitte Mai bis
Mitte Oktober geöffnet je Sonntags (10%—1214 und 2—6
Uhr), Mittwoch und Donnerstags (9—12% und 2—6 Uhr).

Die Kommf ssiow.
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Kleine Mitteilungen

— IfaloMtMfMrAMwn^etf.
Rtften jo 200 Fr. ; 6VAwrfwcf»

je 150 Fr.; Äossau 300 Fr.
Zulage und Sohulland ;
per«<n7, Roallehrer, auf 3500
Fraukon und fünf Altorszu-
lagen von 100 Fr. nach je
zwei Jahren und Versicherung
gegen Invalidität (800 Fr.),
wofür dio Lehror die halbe
Prämie bezahlen ; ATmd/foHse»
lohnte die nachgesuchte Bc-
soldungserhöhung ab.

— iSVAu/tcfi'/ic. SeAttwz««-
ioc/i, 6. Mai. Baurechnung
79,000 Fr., d. i. 20,000 Fr.
über dem Voranschlag —
eine Folge des Krieges.

— Der Gemoinderat £7«ter
wünscht das Schloss Uster
zum Sitz einer kantonalen
hauswirtschaftlichen Schule
zu machon.

— Der - Aa/ir^/a»,
titig vom 1. Mai an, ist

vioder pünktlich und zuvor-
lässig erschienen ; er wird für
die Sommerreisen genügen
(Zürich, Orell Füssli, 60 Rp.).

— Für die Primarlehrer-
Prüfungen im Kanton Re/n
meldotcn sich dieses Frühjahr
176 Kandidaten. Im Amtl.
Schulbl. vom 15. März waren
12 Lehrstellen ausgeschrie-
ben und es wird die Mobiii-
Bation der 3. Division viele
junge Lehrkräfte in die Schule
bringen.

— Die S/aMnfof«awm/wMy
für Blinde durch die ostsch wei-
zerische Schuljugend hat im
vergangenen Jahre wiedor be-
deutend mehr abgeworfen, als
letztes Jahr, zufolge der ho-
hen Stanniolpreise, welche in
der Kriegszeit bezahlt werden.
Aus dem Stanniolertrage
konnte sich das ostschweiz.
Blindenheim in St. Gallen
Blindenschrift - Bücher und
Blindenschreibmaschinen an-
schaffen und Lehrmittel für
den Fortbildungs-, den Ge-
sang- und Musikunterricht
bestreiten. Allen den Blinden
wohlgesinnten Lehrern, die
ihre Schüler immer und immer
wieder durch die angeregte
Stanniolsaminlung auf den
doppelten Wert des Sparens
hinweisen, mit dem sie zu-
gleich unglücklicheren Mit-
menschon eine willkommene
Wohltat erweisen, sei auf
diesem Wege der herzlichste |

Bank ausgesprochen. Den
sammelnden Schulkindern
sind ihre freundl. Zuschriften
jeweilen durch Briefe in
Blindenschrift durch die Blin-
den erwidert worden.

— In Pont# (Graub.) ist die
Schülerzahl in zehn Jahren
von40 auf20 zurückgegangen.

| Der tit. Lehrerschaft
| empfehlen sich:

Wilh. Schweizer & Co., Winterthur
Neu! „Klebheft fürs Rechnen" Neu! 864b

Prospekte Q Musterschutz Nr. 27875 Kataloge

J. E, ZÜST, Theaterstrasse 16 a, Zürich
Atelier für Gelgenbau und Reparatur. Alt Italienische
Meistergelgen u. neue Instr. Jeder Art und Grösse, »to

KERN & Co., A.-G., AARAU
Präzlsions-Reisszeuge. Erhältlich in allen besseren
optischen Geschäften und Papeterien. 2&1

Zoolog. Präparatorium Aarau
Stopfpräparate, Spirituspräparate, Skelette, Entomologie.

Kataloge gratis. 03

G. Bosshart, Langnau (Bern) ^
Spezialgeschäft für Schul- und Zeichenmaterialien.

Geilinger & Co., Winterthur
Wandtafeln, Bibliothekanlagon, Museumsschränke.

Aufgaben zum mündlichen
und schriftlichen Rechnen

für schweizerische Volksschulen
von A. Baumgartner, Lehrer.

1.—4. Heft (Neuo Folge) nach den Bestrebungen und Anfor-
derungen der Neuzeit umgearbeitet.

5.—8. Heft in bisheriger Ausgabo,
Die Lohrerhefto enthalten nebst den Sehüleraufgabon auch die

Lösungen (3.— 8. Schuljahr), sowie methodische Anleitungen und eine
reiche Auswahl von Beispielen für das mündliche Rechnen, so dass
ein weiteres Lehrmittel für das Kopfrechnon vollständig entbehrlieh ist.
Lehrerhefte (1 — 7) 50 Rp. Schulerhefte (1 7) 20 Rp.

8. Heft 70 (30) Rp. 374

Die Praxis im Uoilissdiulrechnen.
I.Teil (1.—3. Schuljahr), 182 Seiten. Fr. 1.80.

Herr BozirksschulratspriLsident und ehem. Lehrer, Red.
Jos. Bächtiger, schreibt im „Fiirstenländer" (Febr. 1917):

„Es bandelt sieh um oino Anleitung für den Rochenunter-
rioht, wio wir sie uns, besser, praktischer, zielbewusster und anre-
gender nicht vorstellen könnten Wir möchten dem Verfasser für
den ausgezeichneten methodischen Weg, den er gezeichnet, wio auch
für die geradezu verblülfendo Vielseitigkeit und Vielgestulligkeit
seiner Anleitung unsere vollste Anerkennung und hcrzliebon Hank aus-
sprechen *

Zu beziehen heim Verlag «1er l!auiiigartuer'.H<;hoii
terlienliefle, Oberer Graben Kr, 8, 81. (kalten.

Billig Praktisch Gesund
Holzschuhe fiir Jam,- und Alt speziell für Frühjahr und Sommer. Zoocoli,

Sttudulcn, Halbschuhe, Vollschuho etc., alle gesotzlich goeshiitzt.
Verlangen Sie sofort Katalog gratis und franko. 393

IL Kunratl, Zürich I, Zähringerstrasse 34,
Kiiyon: llolzschuh-Fabrikution.

Gademanns Handelsschule Zürich.
Rascho und gründliche Ausbildung für die kaufmännische Praxis, Bureau und
Verwaltungsdienst, Bank, Post. DeutBchkurse fiir Fremde, Sprachen: Deutsch,
Französisch, Italienisch, Englisch. 8pezial-Abteilung fiir Hotclfachkurse. Man
verlange Prospekt. 89

In Hüten und Mützen jeder Art

empfiehlt feinste Auswahl

Chapellerie Klauser
Poststrasse 10, Zürich I

nebon Hotel Baur.
294

»La Châtelaine",i Genf
Altbewahrtes Institut für Knaben u. Jünglinge
Primär-, Sukundar- und Handelsschule. Realgymnasium. Vorbereitung auf
dio Eidgon. technische Hochschule. — Moderne Sprachen. — Neuer Lohr-
kurs ah Ostern. — Sommerferienkurs zur Erlernung der französischen und
engllschon Sprache und anderer Fächer. Direktor: Q. Thlldichllltl-

Alfdorf
Tram-Endstation, hinter dem Telldonkmal. Altbek.Haus. Grosser
Saal und Garten, 2 schöne Terrassen. Reelle Weine, prima Küche.
Stets lebende Forellen, sowie andere Fische. 345 Ö.(».Gross.

Lugano

Hotel Helvetia
Von Sohweizorn und Deutschen bovorzugtes
modernes Haus. 50 Betten. Bohönste südliche

Lage. Massige Preise. 237

Idealer FrUhJahrauufenttaalt.

Flüelen fyfr.SK's;
Vierwaldstllttersee wiwUHOI U

Don Herren Lehrern für Soliul- und VoroinsauBflüge bostens ompfohlon.
Sohüloresson : Suppe, Braten, Gemüse, Brot à Fr. 1.30, für Erwach-
sone Fr. 1.60. Auf Wunsch auch floisohlose Menüs, Kaffee, Schoko-
lade, Kuchen etc. Alles gut und roichlich serviert. — Zimmer von
Fr. 1.50 an. Pension von Fr. 6.50 an. Der Besitzer: K. Huser.

Leubringen Kurhaus-Hotei
„Drei Tannen"

Ältostor und bestrenommiorter Kuraufenthalt des Bornor Jura.
Drahtseilbahn. Tannenwald. Grossartigos Alpenpanorama. Pensions-
Preis Fr. 5.50 bis 8 Fr. 398

Wwe. (1. Klusor-Scliwarz.

Sennrüti (Oegersheim) Toggenburg

Tics tela gerichtete Sonnen-, Wasser- u. Diilthoilan-
Etait in reizend. Gebirgsgogond (900 M.). Vorzügl
Heilerfolge, selbst bei voraltoten Leiden. Prospekt.

330 Dr. v. Segesser.

Stellvertretung
sprachlich historischer Richtung für die Sekundärschule
Berneck gesucht. 403

Anmeldungen an den Präsidenten dos Sekundär-
schulrates l'farrer Znrlluli.

Offene Primarlehrerstelle.
An der Primarschule der Stadt Chur ist auf Beginn

des neuen Kurses (September 1917) eine Lehrerstelle zu
bosetzen. Die Besoldung beträgt bei 34 bis 36 wöchent-
liehen Unterrichtsstunden 2700—3000 Fr. (exkl. kantonale

Zulage für Inhaber des biindnerischen Lehrerpatents).
Anmeldungen unter Beilage von Ausweisen über

Studiengang und bisherige Lehrtätigkeit, sowie eines ärzt-
liehen Attostes sind bis 9. Mai an das Präsidium des

Stadtschulrates einzureichen. 392

den 24. April 1917.
Der SlatUschnlrat.

Stellvertreter gesucht.
Die Bezirksschule Seengen (Aargau) sucht für sofort

einen Lehrer - Stellvertreter für Mathematik und natur-
wissenschaftliche Fächer. 400

Gef. sofortige Anmeldung an

Scbulpllege Seengen.

Brillen, Pinceriez,
Feldstecher, Operngläser, Baro-
meter, Thermometer, Reisszeuge

emp|iehll in bester Qualität und grosser Auswahl

Ar„X/L Optiker und Methanlker, Zürich,DlOUij Schi|flände 24, Telephon Nr. 893. 189
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Verlangen Sie bitte unsern ®

Gratis-Katalog 1

Infolge Stetsfort steigender
Lederpreise ist es Ihr Vorteil,

wenn Sie bald einkaufen.

S
C/VS ^

Die Sekundärschule Rheineck
sucht für die mathematisch - naturwissenschaftlichen
Fächer einen tüchtigen Stellvertreter bis zur Entlassung
von Regiment Nr. 32.

Gehalt 250 Fr. per Monat.
Antritt so bald wie möglich.
Offerten mit Zeugnisabschriften gef. bis Mittwoch,

den 9. Mai an das Präsidium des Schulrates, Herrn
E. Bärlocher, Rheineck. 405

Rechenbflclier von Just, stöcklin

Schweizerische

Landes-

isstellu

Bein

1914

Rechenfibel mit Bildern, i. Schuljahr
11 Hauptbilder von Evert van Muyden
52 Einzelbtldchen von Adolf Marti

Sachrechnen, n. Schuljahr
III. und IV. Schuljah
V. Schuljahr

VI. und VII. Schuljah
VIII. und IX. Schuljahr

Zu III bis IX besondere Ausgabe für Lehrer.

Rechenbücher, bisherige Ausgabe
II.—VII. Heft 32 Seiten 20 Rp.

VIII. „ 48 „ 30 „
VII./VIII. „ 84 „ 65 „

Zu HI—VIII besondere Ausgabe für Lehrer.

Schweizerisches Kopfrechenbuch und Methodik
I. Band (1., 2., 3. Schuljahr) 432 S. Fr. 7. —

H. „ (4, 5., 6. „ 432 „ „ 7. -III. „ (7., 8., 9. „ 432 „ „ 7.80
(Neuauflage von Band II im Druck.) 822

Verlag: Buchhandlung „Landschäftler", Liestal.

32 Seiten 30 Rp.

48 „ 40 „
je 64 » 50 „

72 „ 60 „
je 88 „ 70 „<

120 „ 100 „

Kantonales Gymnasium in Zürich.
Ausschreibung von Lehrstellen.
Auf Beginn des Winterhalbjahres 1917/18 sind am

kantonalen Gymnasium in Zürich nachfolgende Lehrstellen
zu besetzen :

1. Eine Lehrstelle für alte Sprachen event. Geschichte,
2. eine Lehrstelle für Französisch und Italienisch,

event. Französisch und Englisch.
Die Anmeldungen sind schriftlich bis zum 20. Mai

d. J. der Erziehungsdirektion einzusenden. Beizugeben
sind: Eine Darstellung des Bildungsganges, Zeugnisse
über die bisherige Tätigkeit im Lehramt und ein ärzt-
Iiches Zeugnis. Über die Anstellungsbedingungen erteilt
das Rektorat die gewünschte Auskunft. 395

.Zwn'cA, den 30. April 1917.

Die Erzleliungsdlrektlon.

Stellvertreter gesucht.
Für den im Grenzdienst weilenden Lehrer der mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Fächer unserer Real-
schule suchen wir auf Beginn des neuen Schuljahres
(1. Mai) eineri kundigen Stellvertreter.

Anmeldungen bitten wir bis 8. Mai an Herrn Pfarrer
M. Högger, der über Arbeitspensum, Gehaltsansatz etc.
gewünschte Auskunft erteilt, gelangen zu lassen.

Äe/cfew, 31. März 1'917. 824

Die Scbnlkommlsslon,

Lehrmittel fiir's praktische Rechnen
an Sekundär- und Mittelschulen.

Von V. Kopp, Prof.

o) Lehrbuch des prakt. Rechnens für Schule
und Selbstunterricht. III. Auflage, gebunden, Fr. 3.—.

6) Aufgaben für mündliches und schriftliches
Rechnen.

I. Teil für Sekundär- und untere Mittelschulen.
II. Auflage. Fr. 1. 50 "&5

II. Teil für die Oberstufen derselben. Fr. 1.40 (kart.)
Ein speziell für schweizerische Verhältnisse geschaffenes,
modernen Anforderungen bestens entsprechendes Werk.

Verlag von Eugen Haag in Luzern.

Möbelfabrik
M. Lamprecht

Zürich I — In Gassen 11

Ausstellung bürgerlicher und vornehmer

Wohnungseinrichtungen, sowie Einzelmöbel
in jeder Stil- und Holzart. 83

Prima Referenzen, langjährige Garantie.

Telephon 7223. Goldene Medaille.

ötrcg'er-Keöz. <^02

iharaDoeiœra
ßacNMJi-Äjflea
Zfînfedtajdœîtf

x/4/. ///"/.. / .1/ v fy

Vferfang.en Jz'e urweren
ciommertofafo^ /<?/?

825/4

Velos
Mäntel, Schläuche, Velo-
Bestand- u. Zubehörteile

kaufen Sie am besten und billigsten
beim grössten Fahrrad-
haus der Schweiz:

R. Hildebrand,
Oerlikon bei Zürich.

Ver-
langen

Sie
Katalog
gratis
und

franko.
818

Ein
Deriudi

i genügt
und Sie werden zur Pflege
Ihrer Schuhe nur noch

Turicum-
Schuhcrême benützen.
Aus allerfoinstemMaterial
hergestellt, verleiht hohen
Glanz, erhält das Leder
dauernd fein und weich.
Kein Rissigwerden des
Leders. Überall erhältlich.

„Turicum"
Rennweg 35, Zürich I.



Der Pädagogische Beobachter
IM KANTON ZÜRICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS - BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

11. JAHRGANG No.J7. 5. MAI 1917

INHALT: Delegierten- und Generalversammlung. — Der Rekurs der Sekundarlehrerschaft Zürich III gegen die Kreisschulpflege betreffend

Aufnahme von Schülern in die Sekundärschule. — Der 40-Minutenunterricht vor dem Erziehungsrate. — Zum Jubiläum des H.
Wettsteinschen Leitfadens für den Unterricht in der Naturkunde.

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein.

Delegierten- und Generalversammlung.
An die Delegierten und Mitglieder des Zürcherischen

Kantonalen Lehrervereins.

//<?£?« /
Wir laden Sie hiemit auf Sawwfog', «V« /2. .Mrz /f?//,

nachmittags 2 in den Hörsaal Nr. 101 des neuen
in Zä'w/i (Eingang Rämistrasse) zur

ordentlichen Delegiertenversammlung ein.

Traktanden:
1. /Vö/ö/vW/der letzten Delegiertenversammlung und Namens-

aufruf.
2. Entgegennahme des //-f /jud; Referent:

Präsident Afazv/wzz'ZZT.

3. Abnahme der /p/d; Referent:
Zentralqüästor //«for.

4. und Festsetzung des /p/7 >

Referent : Zentralqüästor Z&for.
5. A'zwAAwo" ««af 7Vkzt«»£:; Anträge des Kantonalvor-

Standes; Referent: Präsident /ArrafWrVr.
6. Allfälliges.

Falls ein Mitglied der DelegiertenVersammlung verhindert,
ist, diese zu besuchen, so ist es gemäss § 32 der Statuten
verpflichtet, dies dem Präsidenten des Z. K. L.-V. recht-
zeitig mitzuteilen und für Stellvertretung zu sorgen.

Nach § 31 der Statuten hat jedes Mitglied der Z. K. L.-V.
in der Delegiertenversammlung beratende Stimme.

Wir erwarten vollzähliges und pünktliches Erscheinen
der Delegierten und zeichnen mit kollegialischen Grüssen.

ZZf/zr, 1

« a -,

Für den Vorstand des Zürcher. Kant. Lehrervereins:
Der Präsident : /f. //ar^A/^A'r.
Der Aktuar: 2j.

GW^rA? ÂÔ/A^ZTÎ/

Im Anschluss an die Delegiertenversammlung findet um
4 Uhr eine ausserordentliche Generalversammlung
statt zur Behandlung folgender Geschäfte:
1. Z>/<? z/;z ;

Antrag des Kantonalvorstandes ; Referent: Aktuar Zamr.
2. Ftf/zLswa/z/ (Ar Zz^rz?"; Referenten: Sekundär-

lehrer IP'. und Lehrer j/\ .Zö.yzZzz'K.fA'z« in
Zürich.
Wir ersuchen die Delegierten, auch an der General-

Versammlung teilzunehmen.
Z?zr Äzr«A?»zz&w.yA27zzZ

Der Rekurs der Sekundarlehrerschaft Zürich Iii gegen
die Kreisschulpflege betreffend Aufnahme von Schülern

in die Sekundärschule.
Yon is. ü., Zürich III.

Nach dem § 64 des Volksschulgesetzes steht die Be-
fugnis, Schüler in die Sekundärschule aufzunehmen, der
Sekundarschulpflege zu. Durch den Art. 128 lit. b der
Gemeindeordnung ist diese Kompetenz in der Stadt Zürich
den Kreisschulpflegen zugewiesen. Seit langen Jahren setzte
die Kreisschulpflege Zürich III gemäss § 88 des Gemeinde-
gesetzes jeweilen eine bezw. drei Prüfungskommissionen ein,
welche diejenigen Schüler zu prüfen hatten, die auf den
Rat der Schulpflege nicht freiwillig von der Sekundärschule
zurücktraten. Diese Prüfungskommissionen waren zusammen-
gesetzt aus Mitgliedern der Kreisschulpflege, von denen
immer eines als Präsident der Kommission fungierte, und
den prüfenden Sekundarlehrern. Sie amtete selbständig und
z'wAfzr/zzz'z/ am Schlüsse der Prüfung über die Aufnahme oder
Rückweisung der Prüflinge. Ihr Entscheid wurde aus schul-
technischen Gründen noch am Prüfungstage den Eltern der
geprüften Schüler mitgeteilt und zwar im Namen der Kreis-
schulpflege, die sich darauf beschränkte, in einer nächsten
Sitzung Kenntnis von dem Ergebnisse der Prüfungen zu
nehmen.

Im Frühjahr 1916 war die Zahl der zurückgewiesenen
Schüler gegenüber früheren Jahren merklich grösser, so
dass die Kreisschulpflege beschloss, die ergangene Prüfung
nicht anzuerkennen und ihren Präsidenten beauftragte, in
Verbindung mit dem Bureau der Sekundarkonferenz von
den zurückgewiesenen und freiwillig zurückgetretenen Schülern
nachträglich 36—40 wieder in die Sekundärschule aufzu-
nehmen.

Gegen diesen Beschluss rekurrierte die Sekundarlehrer-
schaft an die Bezirksschulpflege mit der Begründung, materiell :

die zurückgewiesenen Schüler seien erwiesenermassen nicht
befähigt, den Anforderungen der Sekundärschule zu ge-
nügen; formell: die Kompetenz der Schüleraufnahme sei
den Prüfungskommissionen übertragen worden ; weil aber

gegen deren Beschluss von niemand rekurriert worden
sei, habe die Kreisschulpflege nicht mehr zu beschliessen.

Mit Entscheid vom 27. September 1916 hiess die Be-
zirksschulpflege Zürich den Rekurs gut und hob den Be-
schluss der Kreisschulpflege Zürich III auf.

Gegen diesen Entscheid rekurrierte die Kreisschulpflege
an den Erziehungsrat und machte geltend, eine Delegation
der Aufnahmekompetenz an die Prüfungskommission habe
nicht stattgefunden, diese letztere hätte nur als Antrag
stellendes Organ geamtet. Nach seiner Sitzung vom 6. März
1917 erklärten uns verschiedene Mitglieder des Erziehungs-
rates, dass der Rekurs der Kreisschulpflege III gemäss
dem Antrage des Referenten, Herrn Professor Vetter, durch
Beschluss abgewiesen worden sei. Wie ein Blitz aus heiterem
Himmel überraschte uns daher der gedruckte Entscheid des

Erziehungsrates vom 3. April 1917, welcher den Rekurs
der Kreisschulpflege III als begründet erklärt und den in

»
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Frage stehenden Beschluss der Bezirksschulpflege Zürich
aufhebt. Wodurch dieser merkwürdige Umschwung der An-
sichten verursacht wurde, entzieht sich unserer Einsicht.

Der Entscheid wird tatsächlich nichts ändern ; denn von
den seinerzeit nachträglich wieder aufgenommenen Schülern
sind drei gemäss Antrag der Sekundarlehrer in die zweite
Klasse promoviert worden, während alle andern 32 ent-
weder freiwillig zurücktraten oder auf Grund der Promo-
tionsprüfung zurückversetzt wurden. Von einer Weiterziehung
der Angelegenheit an den Regierungsrat wurde deshalb ab-

gesehen.
Dennoch bietet die Begründung des Entscheides vielerlei

Interessantes, weil er sich auf Gutachten des Staatsanwaltes
Zeller und des Professor Fleiner stüzt.

Ob die in Frage stehenden Schüler für den Besuch der
Sekundärschule geeignet seien oder nicht, wurde nicht unter-
sucht, für den Entscheid gab allein der Rechtsstandpunkt
den Ausschlag.

Es war der Sekundarlehrerschaft nicht möglich, auf Grund
von Protokollbeschlüssen den Beweis zu erbringen, dass

früher einmal ein formeller Beschluss gefasst worden war,
welcher den Prüfungskommissionen die Kompetenz der
Schüleraufnahme delegiert hatte. Mit der Begründung, sie
könne doch nicht ihrer Gegenpartei Material gegen sich
selbst liefern, verweigerte die Kreisschulpflege den Ver-
tretern der Lehrerschaft, die als solche Mitglieder der Pflege
sind, die Einsicht in frühere Protokolle. Gegen dieses Ver-
halten der Kreisschulpflege ist bei der Bezirksschulpflege
bereits ein neuer Rekurs anhängig. Die Bezirksschulpflege
nahm aber an, ein solcher Beschluss sei zweifellos gefasst
worden, das gehe aus der jahrzehntelangen Praxis hervor,
die nicht bloss als gewohnheitsmässige Anmassung der
Prüfungskommission zu betrachten sei, sondern als die Aus-
legung ergangener Beschlüsse; gemäss § 88 des Gemeinde-
gesetzes sei die Kreisschulpflege berechtigt, ihr zustehende
Befugnisse auf Kommissionen zu übertragen.*)

Der Staatsanwalt beanstandet in erster Linie, dass die
Bezirksschulpflege ihren Entscheid auf den genannten § 88
des Gemeindegesetzes stützt; die juristische Grundlage für
die Erörterung der ganzen Angelegenheit könne vielmehr
einzig und allein das Zuteilungsgesetz vom 9. August 1891
und die gestützt auf dasselbe ergangenen Verordnungen
bilden. Dadurch nämlich, dass durch das Zuteilungsgesetz
die Stadt Zürich von den Bestimmungen des zürcherischen
Gemeindegesetzes eximiert wurde (d. h. ausgeschlossen.
D. Verf.) und ihre Gemeindeverfassung eine besondere
staatsrechtliche Grundlage erhielt, wurden die Bestimmungen
des Gemeindegesetzes und anderer Gesetze über Materien,
die das Zuteilungsgesetz regelt, aufgehoben (Zuteilungs-
gesetz § 103).

Der Staatsanwalt möchte mit seiner Auffassung recht
haben, wenn nicht der § 9 des Zuteilungsgesetzes bestünde,
der lautet: «Das Gesetz betreffend das Gemeindewesen
bleibt auch für die Stadtgemeinde Zürich massgebend, so
weit nicht durch das gegenwärtige Gesetz abweichende Be-
Stimmungen aufgestellt werden.»

Dafür, dass solche abweichenden Bestimmungen be-
stehen, die den zitierten § 88 aufhöben, hat er den Nach-
weis nicht erbracht, er hat es überhaupt nicht untersucht.
Aus dem im Gutachten zitierten § 60 des Zuteilungsgesetzes
ergibt sich das durchaus nicht mit zwingender Notwendig-
keit; vielmehr ist diese Bestimmung eine Interpretation des
§ 88, so dass der allgemeine Grundsatz dieser Bestimmung

*) Der § 88 des Gemeindegesetzes lautet: «Die Behörden sind
befugt, die Besorgung bestimmter Geschäftszweige einzelnen Mitgliedern
oder Kommissionen zu übertragen. Beschwerden gegen Verfügungen
derselben sind zunächst bei der betreffenden Behörde anzubringen.»

auch für die Stadt Zürich gilt. /ä///

Weil der Staatsanwalt den zit. § 88 für die Stadt Zürich
ausschliesst und weil in der Gemeindeordnung keine ge-
druckten Bestimmungen bestehen, welche die speziellen Auf-
gaben der Prüfungskommission festlegen, schliesst er, könne
dieser Prüfungskommission kein Entscheidungs-, sondern nur
ein Antragsrecht zukommen. Wenn trotzdem durch Jahre
lange die Prüfungskommission tatsächlich ent-
schieden habe, so komme diesem Verhalten immer nur die
Bedeutung einer rechtsunverbindlichen Duldung aus prak-
tischen Gründen, niemals aber die Bedeutung eines Rechts-
Verzichtes oder einer Delegation mit juristischen Wirkungen
zu. Auf dem Gebiete des Verwaltungsrechtes haben sich
Praxis und Doktrin im allgemeinen gegen die Bildung von
Gewohnheitsrechten ausgesprochen. Gegen diese Rechts-

belehrung ist nicht aufzukommen, dagegen hat die Bezirks-

schulpflege nie daran gedacht, dass die Kompetenz der
Prüfungskommission durch «GrK'tf/zzz/zz'zV.yra:/^» begründet
worden sei; sie hat vielmehr angenommen, dass die Kreis-
schulpflege vor langer Zeit ihr Entscheidungsrecht
abgetreten habe und dass diese Annahme durch die Akten
erwiesen sei.

Ein letzter wichtiger Punkt ist weder vom Erziehungs-
rate noch von den beiden Experten geprüft worden, die
Frage nämlich, ob die Kreisschulpflege befugt gewesen sei,
die Entscheidung über die Aufnahme von 36—40 Schülern
ihrem Präsidenten zu übertragen. Das Gutachten des Pro-
fessor Fleiner spricht sich über die Anwendbarkeit des § 88
des Gemeindegesetzes in der Stadt Zürich gar nicht aus,
sondern führt aus: «Wenn der Gesetzgeber einer Behörde
eine Aufgabe zuweist, so ist sie zu deren Besorgung ver-
pflichtet. Sie besitzt keine rechtliche Möglichkeit, diese Auf-
gäbe auf andere Schultern abzuwälzen.» Wenn also auch
die> Schulpflege nach seiner Auffassung einen formellen Be-
schluss gefasst hat, der die Aufnahmekompetenz der Prü-
fungskommission zuweist, so wäre ein solcher Beschluss

ungültig gewesen, weil die Kompetenz mangels einer Be-

Stimmung in der Gemeindeordnung nicht auf andere Schultern
abgeladen werden Wenn man den zit. § 88 aus-
schaltet, kann das möglich sein ; für uns Laien aber bleibt
es unerklärlich, warum denn die Kreisschulpflege diese Kom-
petenz nicht einer Prüfungskommission, wohl aber ihrem
Präsidenten zuerkennen durfte.

Vom Standpunkte der Lehrerschaft aus ist es zu be-
dauern, dass der Erziehungsrat in dieser Frage sich allein
auf den Rechtsstandpunkt gestellt hat. Wir hätten vielmehr
erwartet, dass er die pädagogischen und eigentlichen Schul-
interessen in erster Linie und rein juristische Erwägungen,
die zudem in casu nicht anerkannt werden, hintanstellen
würde. Es steht ausser Frage, dass durch den Beschluss
der Kreisschul pflege eine Reihe von Elementen in die
Sekundärschule gezwängt wurden, die nicht nur keinen
Nutzen von dieser Schulstufe ziehen, sondern in ihren
Klassen stetig als bleierner Hemmschuh wirken. Die Se-
kundarschuie Zürich III hat bei ihren Aufnahmen längst die
untere Genze der Zulässigkeit erreicht, ja gelegentlich über-
schritten, und dennoch muss sie sich beständig wehren gegen
Zumutungen, Schüler aufzunehmen, die für die Sekundär-
schule einfach nicht geeignet sind. Dadurch wird die Inne-
haltung des gesetzlichen Lehrplanes und die Erreichung
des vorgeschriebenen Lehrzieles oft genug in Frage gestellt.
Das Schlagwort, die Sekundarlehrerschaft wolle eine Standes-
schule haben, wirkt immer wieder und erhebt den Vorwurf,
als ob bei uns das schönere Kleid den Auschlag gäbe.
Allerdings soll die Sekundärschule eine Art Standesschule
sein, aber nicht für den Stand der finanziell besser Gestellten
und Vornehmen, sondern für den Stand der intelligenteren,
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bildungsfähigeren und fleissigeren Kinder. Allen diesen und
vor allem den intelligenteren Proletarierkindern tut man
aber blutiges Unrecht, wenn man ihre Bildungsfähigkeit
durch die Aufnahme ungeeigneter Elemente behindert. Es
kann uns nicht genügen, wenn der Erziehungsrat versichert,
dass beide Teile, die Lehrerschaft und die Kreisschulpflege,
von den besten Absichten geleitet waren ; wir erwarteten
von ihm eine bessere Unterstützung in unserem Bestreben,
das Niveau der Sekundärschule zu heben.

Zzzz Gutes hat die Angelegenheit immerhin gezeitigt.
Die Schulbehörden der Stadt Zürich werden der Forderung
nach einheitlichen, für alle Stadtkreise verbindlichen Normen
für die Schüleraufnahme in die Sekundaschule nicht mehr
widerstehen können ; sie sind das einzige Mittel, um zu-
künftig solchen unliebsamen Rekursen vorzubeugen.

Der Schulkarren im Kreise III ist gründlich verfahren;
der Lehrerschaft fehlt momentan jegliches Zutrauen zur
vorgesetzten Behörde. Wir wollen hoffen, die besprochene
Angelegenheit werde endgültig begraben, und es werde da-
durch je bälder je besser eine Annäherung möglich, die
den beiden Teilen und vor allem unserer Schule dringend
nottut.

Der 40-Minutenunterricht vor dem Erziehungsrate.
Von .ÄV&fr/ fF/W, Winterthur.

Am 2. Juli 1910 beschloss die Sekundarlehrerkonferenz
nach Anhörung von Dr. AzzArAfZzr, Bern und Dr. TTzZ/zr,
Winterthur, zweier Schulleiter, deren Anstalten die Kurz-
stunden eingeführt haben, es sei der Erziehungsrat zu er-
suchen, /Vö&tz zzzz'/ zAzzz ./o-.^/zKaA/z^Azz'^ zu gestatten,
falls eine Schulgemeinde den bezüglichen Wunsch stelle.
Anlass, diese Frage anzuschneiden, gab der Bezug des
Heiligbergschulhauses in Winterthur, das neben den gewöhn-
liehen Klassenzimmern noch anderweitige Unterrichtslokale,
wie Schulküche, Handfertigkeitsräume, Übungszimmer für
Physik und Chemie, photographische Dunkelkammer und
Projektionszimmer enthält. Ein Teil der Lehrerschaft hatte
das Bestreben, den Unterricht in etwas andere Bahnen zu
lenken, nach ihrem Empfinden, ihn mehr den neuen Be-
dürfnissen anzupassen, was aber nur möglich war, wenn
man das starre Stundensystem elastischer gestaltete. Das
Gesuch an die Oberbehörde war mit den besten Geleits-
briefen versehen, erklärte doch Erziehungsrat ZrzAcZz' in
der Konferenz, dass die Behörden für etwas Vernünftiges
das kleinste Hindernis seien und einen Versuch, der vor-
schlage, an einem Orte etwas wegzuschneiden, dafür aber
am andern etwas Rechtes, Besseres einzusetzen, ermöglichen
werden. So schien uns das Haupthindernis einer Schul-
reform beseitigt zu sein; doch wurde zunächst ein bezüg-
licher Mehrheitsantrag des Sekundarlehrerkonventes Winter-
thur durch Mehrheitsbeschluss der Pflege abgelehnt. Die
Forderung der Stundenvermehrung für die körperliche Aus-
bildung brachte den Stein neuerdings ins Rollen, da die
Überlastung der Schüler, vor allem derjenigen der dritten
Klassen zum vorneherein eine einfache Verlängerung der
Unterrichtszeit ausschloss. Personaländerungen in der Se-
kundarschulpflege brachten einer neuen Vorlage der Lehrer-
Schaft die Mehrheit, und so wurde denn der Erziehungsrat
am 28. Februar 1916 ersucht, auf Beginn des Schuljahres
1916/17 eine Probe mit dem 40-Minutenbetrieb, vorläufig
für drei Jahre, zu gestatten.

ZW ^z^z/ä^A /Vz^rzzzzzzzz /AAzzA «WfiWr ZzV zzzz/z^

crateflKfc zAr Szr/zzz'Ar, zw a//f« zAz^zz^p»
zAr zzVz'/Azz ZTWji? zzzzz/ zzzzzAr.sz7A z/A Wazz.yzrZ&zrZz'zy zv'zzzr

ZArzA/HA/zA^zzzz»' zAr ZzzzTAr/AZz'zz Hzz.t7z7z/zzzz§"
zzzzz/ Wr/ü-zw ZVAzzzzzzzy zA.r 74zzjzr/zzzzzzzzz£-.y- zzzzz/ Hr/AzA-

/rzzz.sz^z'.r. Durch die Ersetzung von vier bisherigen Lek-
tionen durch fünf Kurzstunden war es möglich, alle Haupt-
fâcher auf den Vormittag zu verlegen, den Nachmittags-
Unterricht gewöhnlich um halb vier Uhr zu beendigen und
jedem Schüler zwei freie Nachmittage (Samstag inbegriffen)
einzuräumen. Die Präsenzzeit für die obligatorischen Stun-
den wurde auf 30-—-31 per Woche herabgesetzt. Die oben
geforderte Elastizität wurde erreicht durch die zwei söge-
nannten «/rzAzTZ AAz.j.fz'zzzzzzz'/zzzzz/AzA 2, oder besser aus-
gedrückt, durch die Freimachung zweier Nachmittage für
einen nicht streng an Vorschriften gebundenen Schulbetrieb.
Der eine wird verwendet für Ausmärsche, Spiele im Freien,
Schwimmen, Schütteln, Eislauf, Museum- und Werkstättenbe-
such, Exkursionen zu geographischen, naturkundlichen, ge-
schichtlichen und ähnlichen Zwecken, in der dritten Klasse auch
für Skizzieren und Schülerübungen in Physik und Chemie.
Der andere Nachmittag dient freier Betätigung im Schul-
zimmer: sprachliche Verwertung der Exkursionsergebnisse,
Fertigstellung von schriftlichen Arbeiten, Nachhülfe, Fehler-
besprechung, Ersatz für ausgefallene Unterrichtsstunden,
Vorführungen mit dem Projektionsapparat. Je nach der
Witterung können die Nachmittage ausgewechselt werden.
Für den Exkursionsnachmittag reicht der Lehrer der Pflege
zu Anfang des Semesters ein detailliertes Programm ein
und führt ein Tagebuch, das den Aufsichtsorganen aufliegt.
— Ein Beispiel für Verwendung der zirka 40 Nachmittage
wurde der Eingabe beigefügt.

Die Neuordnung sah bewusst und ängstlich davon ab,
dem Lehrer, dem in Winterthur 30 Wochenstunden zuge-
messen sind, eine Entlastung zu bringen. Da die t freien
Klassennachmittage» bis auf fünf Stunden ausgedehnt werden
konnten, wohl auch etwa ausgedehnt werden mussten, so war
die Präsenzzeit die gleiche ; dagegen erforderte die zielbe-
wusste Ausnützung der Klassennachmittage eine bedeutende
Mehrleistung, hauptsächlich, -weil hier Neuland zu bebauen
war. Lehrerschaft und Pflege waren sich bewusst, dass bei der
herabgesetzten Lektionszeit der Lernstoff der einzelnen Fächer
beschnitten würde, der Lehrer sich auf das Wesentliche be-
schränken und unnützen Ballast über Bord werfen müsse ;

immerhin zweifelten sie nicht daran, dass das Lehrziel der
Sekundärschule erreicht werden könne, da ja einem even-
tuellen äusserlichen Manko gegenüber die bessere Körper-
Schulung und eine Vertiefung und Belebung der verschie-
densten Unterrichtsgebiete gewichtig in die Wagschale fallen.
Um die Erreichung des Lehrzieles ja sicher zu stellen,
forderte die Lehrerschaft von der Pflege die Respektierung
ihres alten Beschlusses, der schon beim 50-Minutenbetrieb
für die ersten zwei Klassen ein Maximum von 30 und für
die dritte Klasse ein solches von 25 Schülern vorsah.

Die iA.szz'&J.rcAzzz^/Afz' If zzzArZ/zzzr, welche die Vor-
läge zu begutachten hatte, anerkennt rückhaltlos die Stich-
haltigkeit vieler Seiten der Neuerung und ihre gesunden
Bestrebungen ; den theoretischen Ausführungen wurde nur
in untergeordneten Punkten widersprochen ; dagegen sei die
Meinung geteilt in Bezug auf die praktische Durchführung.
Den Einwänden gegenüber könne nur ein praktischer Ver-
such ein sicheres Urteil ermöglichen. Während die Sekundär-
schulpflege jene Reduktion der Schülerzahlen als erstrebens-
wert, für die Neuorganisation aber nicht als unbedingtes
Erfordernis betrachtet, teilt die Bezirksschulpflege den Stand-

punkt der Lehrerschaft. Am 24. März 1916 kam sie zu
folgendem Beschluss :

cZAr ^ïzz/rzz^ zAr .SVZzzzzz/zzr.rzr/zzz^/Ag'Z' IPzzzArz'Zzzr zfz'rz/
zAz/z i?r,szz'/zzzzz^/-zA 2zzr GVzzz^zzzz^zzzz^ zw^/iz/zAzz ««Ar
74»/"%*«»^" iAr z/ö» zAr ZA/zrzr.s'zAzz// ^z\tA//Azz TAzAzz^z/zz^

zwr /Az/zz^/zzzzz zAr Sr^äAmz/z/z'zz, jA zzzzA^ztz/zz/Ts'
z/zzzr/z -Sy/zzzy/zzzz»- zzzwr Zz^rjA/7z7z zzzzz/ zzzZ/zz" dw z/zzrr/z

Zz'zz/zvyzz'zzzzo j/rz-zz^zr Hzz/zzzz/zzzzzZzy/zVz^zzzz^zzz z/zzrzr/z.srzz/zz/zrz'zz
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zcà>?.» Dazu empfahl sie, von der Pflege auf Ende jedes
Schuljahres einen Bericht über die gemachten Erfahrungen
und vor Schluss des dritten Berichtsjahres eventuell einen
Antrag auf definitive Einführung des 40-Minutenbetriebes
zu verlangen.

Am 9. Mai 1916 lehnte dfcr der Kürze
der Prüfungszeit wegen für einmal, die Einführung der Neu-
erung für das Schuljahr 1916/17 ab und verlangte zur
Vervollständigung der Akten die Beantwortung einiger Fragen,
die gekürzt etwa lauten :

1. Wird die Gemeinde der Schaffung der neu zu ver-
langenden Lehrstellen zustimmen und zwar auch dann, wenn
der Kanton der Konsequenzen und der jetzigen Finanzlage
wegen sich zu einiger Zurückhaltung veranlasst sehen sollte?

2. Welche Kompetenzen und Funktionen kommen bei
der Neuerung den Schulvorstehern zu; inwieweit besteht
in der Schulaufsicht Übereinstimmung mit der Sekundär-
schule Bern

3. Wie stark ist die Reduktion der Lehrplanforderungen
in den einzelnen Fächern und in den Übungsgelegenheiten
Wie sind sie zu werten im Vergleiche zu Bern, wo statt
2 — 3 im ganzen fünf Jahreskurse zur Verfügung stehen?

4. Wie ist die Ausführung und Nutzbarmachung der
Werkstättenbesuche gedacht

Am 6. September 1916 gab die Sekundarschulpflege
Winterthur im wesentlichen folgende Antwort:

Die Frage der Herabsetzung der Schülerzahlen ist schon

15 Jahre alt und verstösst weder gegen § 56 des Volks-
Schulgesetzes vom 11. Juni 1899 noch gegen die bisher
geübte Praxis. Wie der Erziehungsrat die Vorlage genehmigt
hat, wird sie den politischen Behörden Winterthurs unter-
breitet. Vorsteher und Pflege werden die pünktliche Inne-
haltung der Unterrichtszeit durch die Lehrer überwachen ;

eine Vermehrung der Kompetenzen der Schulvorsteher oder

gar den Übergang zum Berner Direktorialsystem erachtet sie
als nicht notwendig. Schon jetzt bestehen bei gleichem
Lehrplan und gleichen Büchern grosse Unterschiede inner-
halb der zürcherischen Sekundärschule, z. B. geteilte und
ungeteilte Schulen. Bei den wichtigsten Stoffen soll durch
Ausnutzung der Übungsnachmittage die Übungsgelegenheit
nicht vermindert, vielmehr die Beschränkung bei den a«
A'z'Z/nwo.s'îwr/ gesucht werden.
Die Berner Schule hat nur scheinbar zwei Jahreskurse mehr,
da sie auch das Pensum unserer fünften und sechsten Klasse
bewältigen muss. Der Werkstättenbesuch hat keine mass-
gebende Bedeutung ; sind ihm doch im erwähnten Muster-
beispiel nur zwei Nachmittage im Jahr zugewiesen; doch
wird an Beispielen die gewünschte Auskunft gegeben.

Am 31. Oktober fällte der Erziehungsrat seinen Ent-
scheid: «Z?*r För/tffp? ater

/»r aYr z'r«

CAzA'rrA/V Nf/fnnVar-sr/wA
iE?4p? »

(gekürzt). Die Sekundarschulpflege und die Sekun-
darlehrerschaft Winterthur verdienen die Anerkennung der
kantonalen Erziehungsbehörden für ihre Bestrebungen zur
zeitgemässen Fortentwicklung der Sekundärschule. Das wohl-
durchdachte Programm setzt zur Erlangung eines zuver-
lässigen Urteils allerdings praktische Versuche voraus. Eine
Minderheit will unter allem Vorbehalt den Versuch zunächst
für die Dauer eines Jahres gewähren ; die Mehrheit aber
spricht sich gegen die Neuerung aus :

Der 40-Minutenbetrieb bedingt ein peinliches Innehalten
der vorgeschriebenen Zeiten, das nur garantiert ist, w

AV/W-
/<?zY«ä£" «for (Stadt Bern.)

Andere Schulen des Kantons Bern haben die Versuche wieder
aufgegeben ; aber auch in Bern scheint der 40-Minuten-
betrieb nicht für ausreichende Behandlung und Einübung
des Unterrichtsstoffes zu genügen, da in einzelnen Fächern
die Zusammenlegung von zwei aufeinanderfolgenden Lek-
tionen vorgesehen ist. Die Lehrer der Sprachfächer sind
am wenigsten für die Neuerung. Der fünfklassige Aufbau
der Berner Sekundärschule bietet «zAt/S/zvA'« ^röWZ' Ftfr-

gegenüber dem gebrochenen uud für die Mehrzahl der
Schüler kürzeren Bildungsgang unserer Schule. Hinzu kommt
die strengere Auswahl der Schüler, die von der Bezirks-
schulpflege Winterthur ausdrücklich abgelehnt wird. Mit
dem neuen Betrieb allein können bessere Erfolge nicht er-
zielt werden. Die reduzierten Lektionen beeinträchtigen die
Ergebnisse. Die kleinen, konzentrierten Dosen nützen nichts,
wo Übung nötig ist : Kunstfächer, Handarbeit der Mädchen,
Sprachfächer, Mathematik. Das Erarbeiten bedingt aus-
reichende Zeit für Übung. — Auch andere Gemeinden
könnten ähnliche Forderungen stellen. Eine Ausdehnung
auch nur der Versuche habe ihre Gefahren; bedenklich
aber könnten besonders die finanziellen Konsequenzen werden
wegen den reduzierten Klassenstärken. —- Im Gegensatz zu
Winterthur sucht der Erziehungsrat — falls es nötig ist —
die Entlastung nicht in der Kürzung der Zeit, sondern in
der Beschränkung des Lehrstoffes und der Fächer ; er fand
aber bisher nicht die nötige Unterstützung der Lehrerschaft.
Falls die jetzigen Erfolge nicht befriedigen, so ist die zu
geringe Strenge der Aufnahme eine Ursache. Wenn vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 11. Juni 1899 ander
Sekundärschule Winterthur Klassen mit und ohne Fremd-
Sprachunterricht bestanden und die Behörden der Stadt bei
Beratung jenes Gesetzes mit Nachdruck auf die Vorzüge
dieses Systems hinwiesen, warum sollte es nicht möglich
sein, durch einen weiteren Ausbau der VII. und VIII.
Klasse als obere Primarschule jene früheren Ziele zu er-
reichen und die Sekundärschule von geringem Schüler-
material zu entlasten? Ein Hemmnis für einen rationellen
Lehrplan sei der Umstand, dass die meisten Schüler schon
nach zwei Jahren austreten. So muss schon hier ein Ab-
schluss erreicht werden und dazu kommt ein neuer für die
III. Klasse. Besonders die Realien bieten da Schwierigkeiten.
Auch die Sekundarschulpflege Winterthur kann durch das
künstliche Mittel der Kurzstunden diese Nachteile nicht
heben. (Schluss folgt.)

Zum Jubiläum des H. Wettsteinschen Leitfadens
für den Unterricht in der Naturkunde.

In Nr. 4 des «Amtlichen Schulblattes des Kantons Zürich»
erinnert Th. Gubler in Andelfingen an den 50-jährigen Be-
stand des bekannten Wettsteinschen Lehrmittels und dies
mit Recht. Muss uns nicht eine gewisse Wehmut be-
schleichen, wenn wir der vergangenen, grösseren Zeit ge-
denken, da der unvergessliche Lehrer und Erzieher seine
Zöglinge durch Wort und Beispiel fürs Leben vorbereitete.
Eine geistige Brücke zu ihm hinüber bildeten nach dem
Seminar seine Schulbücher, die sich bewusst und muster-
gültig -&z/zt<2z

Gewiss ändert sich vieles in den einzelnen Wissen-
Schäften; Neues überholt das Alte; die Grundforderungen
für ein brauchbares Lehrmittel aber bleiben stets z/z<?

Haben die Nachfolger diese Wahrheit immer vor Augen
gehabt? Sind diese Lehrmittel wirkliche Bücher für die
Schüler? Und ist vielleicht jemand da, der den Irr- und
Dornenweg der neuesten Begutachtung zur Kenntnis der
Öffentlichkeit bringt

den 9. April 1917. ÄzforY IPirs.
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